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1. Anlass und Ablauf 

 

Lärm ist eines der von der Bevölkerung am deutlichsten wahrgenommenen Umweltprobleme der 

heutigen Zeit. Insbesondere als störend empfundener Lärm resultiert zu einem großen Anteil aus 

den Verkehren auf Straßen, Schienen und in der Luft. Eine Belastung durch Lärm kann je nach 

Dauer und Stärke des Pegels zu gesundheitlichen Risiken oder gar Schädigungen bei den Be-

troffenen führen. 

 

Zum Schutz des menschlichen Organismus und zur Minimierung der Kosten, welche der Volks-

wirtschaft indirekt durch Ausgaben im Gesundheitswesen entstehen, wurde mit der EU-

Umgebungslärmrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG) durch das Europäische Parlament ein europa-

weit einheitliches Konzept aufgestellt, um den Umgebungslärm und somit seine schädlichen Fol-

gen zu verringern bzw. ganz zu vermeiden. 

 

Mit der gesetzlichen Verankerung der EU-Richtlinie im Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-

SchG, §§ 47a-�I�����X�Q�G���G�H�U���Ä�9�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J���•�E�H�U���G�L�H���/�l�U�P�N�D�U�W�L�H�U�X�Q�J�³������������BImSchV) sind Kommunen 

deutschlandweit zur Lärmkartierung solcher Hauptverkehrsstraßen verpflichtet, die eine vorge-

gebene Mindest-Verkehrsmenge aufweisen. Demnach ist auf Basis der Kartierung ein Lärmakti-

onsplan (LAP) aufzustellen, durch dessen Umsetzung in erheblich belasteten Bereichen mit 

Wohnnutzung Lärmminderungen erreicht werden. 

 

Gemäß den Vorgaben der Umgebungslärmrichtlinie erfolgen Kartierung und Aufstellung/Fort-

schreibung der Aktionspläne seit 2007/2008 in einem fünfjährigen Turnus. Dazu wurden im Über-

gang zwischen der ersten und zweiten Stufe die jährlichen Verkehrsmengen, ab denen Straßen 

zu kartieren sind, von 6 Mio. auf 3 Mio. Kraftfahrzeuge halbiert. 

 

Nachdem in der Stufe I von 2008 noch kein Lärmaktionsplan für die Stadt Neustadt in Sachsen 

erarbeitet werden musste, sowie in der Stufe II von 2013 �± nach grundlegender Prüfung der Not-

wendigkeit �± ein Abbruch des Verfahrens empfohlen worden ist, steht nun im Jahr 2018 die Stadt 

zum ersten Mal vor der Aufgabe, die Lärmsituation des Verkehrs �± nunmehr in der Stufe III �± zu 

untersuchen und ggf. entsprechende Maßnahmen zur Lärmminderung zu konzipieren. 

 

Die Lärmaktionsplanung verfolgt dabei einen integrativen Ansatz, wobei strategische gesamt-

städtische Planungen und Ziele berücksichtigt werden, insbesondere Verkehrsentwicklungs- und 

Flächennutzungspläne sowie Pläne der Stadtentwicklung. Hierzu erfolgt die Bearbeitung des 

Lärmaktionsplanes in enger Zusammenarbeit mit Vertretern der Stadtverwaltung aus Verkehrs- 

und Stadtplanung sowie aus der Verkehrsorganisation und Umwelt. 
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Der Ablauf der Lärmaktionsplanung gliedert sich in der Regel in drei Schritte, welche durch die 

nachfolgende Grafik 1 aufgeführt sind.  

 

 
Grafik 1: Ablauf der Aufstellung Lärmaktionsplan (eigene Grafik in Anlehnung an LAI-Hinweise 2017) 
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2. Analyse der Lärmsituation auf Grundlage der Lärmkartierung 

2.1 Umfang der Lärmkartierung 

 

Straßenverkehrslärm 

 

An der Stufe I der Straßenlärmkartierung von 2007 nahm die Stadt Neustadt in Sachsen noch 

nicht teil, da die Mindestanforderung für eine Kartierung, i. d. S. eine Verkehrsbelastung von mehr 

als 6 Mio. Kfz pro Jahr, nicht gegeben war. 

 

Zur Stufe II wurde die Schwelle der zu untersuchenden Straßen auf 3 Mio. Kfz pro Jahr herabge-

setzt, dies entspricht in etwa einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsbelegung (DTV) von 

8.200 Kfz/ 24 h. Diesen Anforderungen folgend wurde der im Gemeindegebiet verlaufende Ab-

schnitt der S 159 zwischen der westlichen Gemeindegrenze und Einmündung der Kreisstraße 

K8726 von Polenz und von der S 156 (Bischofswerdaer Straße) bis zur S 154 (Sebnitzer Straße) 

kartiert. Die Stadt Neustadt in Sachsen hat darüber hinaus den dazwischen liegenden Abschnitt 

zwischen der Polenztalstraße und der Bischofswerdaer Straße zur Kartierung beauftragt.  

 

In der Stufe III der Lärmkartierung sieht die Stadt Neustadt in Sachsen die Analyse der aktuellen 

Situation und die Aufstellung des Aktionsplanes vor. Die hierzu verwendete Kartierung ist mit dem 

Stand von Juni 2017 höchst aktuell. Dargestellt ist zum einen der Pflichtbereich der S 159 im 

Abschnitt zwischen der S 156 Bischofswerdaer Straße und Jahnstraße, der als einziger den 

Schwellenwert zur Kartierung übersteigt. Des Weiteren wurden von der Stadt Neustadt in Sach-

sen freiwillige Zusatzstrecken für die Kartierung beauftragt. So findet sich der restliche Abschnitt 

der S 159 von der westlichen Gemeindegrenze bis zur S 154 (Sebnitzer Straße) sowie die S 156 

von der Bischofswerdaer Straße im Norden ab dem Kreisverkehr über die Berghausstraße bis 

zum Ortsausgang im Süden der Stadt mit im kartierten Bereich.  

 

Schienenverkehrslärm 

 

Der Eisenbahnverkehr als relevante Lärmquelle muss entsprechend § 47d (1) BImSchG kartiert 

werden. In der Stufe I war dabei ein Verkehrsaufkommen von über 60.000 Zügen pro Jahr als 

Schwelle angesetzt. In der Stufe II sowie in der Stufe III sind �Ä�+�D�X�S�W�H�L�V�H�Q�E�D�K�Q�V�W�U�H�F�N�H�Q�³���P�L�W���G�H�U��

Definition von bis zu 30.000 Zugbewegungen pro Jahr zu kartieren. Der Schienenverkehrslärm 

in Neustadt in Sachsen beschränkt sich auf die durch den Ort führende Eisenbahntrasse. Die 

Städtebahn Sachsen GmbH betreibt die Regionalbahn 71 auf der Relation Pirna �± Neustadt 

(Sachs) �± Sebnitz (Sachs). Das jährliche Aufkommen liegt auf dieser Trasse unterhalb des 

Schwellenwerts zur Kartierung von 30.000 Zügen, weshalb der Schienenverkehr in allen Stufen 

der Lärmkartierung keine Beachtung findet. 
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2.2 Berechnungsgrößen und Auslöseschwellen der Lärmaktionsplanung 

 

Berechnungsgrößen 

 

Für die Bewertung der Auswirkungen von Lärm auf die Bevölkerung werden gemäß der 34. BIm-

SchV zwei Lärmindizes verwendet: Der Tag-Abend-Nacht-Lärmindex  LDEN (Day-Evening-Night) 

und der Nachtlärmindex L Night . Bei den Größen LDEN und LNight handelt es sich um einen mittels 

A-Filter bewerteten, äquivalenten Dauerschallpegel für einen einjährigen Beurteilungszeitraum. 

Die A-Bewertung passt die Messergebnisse von Schalldruckmessungen an die Wahrnehmung 

des menschlichen Gehörs an und wird durch das (A) hinter dB gekennzeichnet. 

 

Die Ergebnisse der Berechnung werden gemäß der gültigen Berechnungsvorschriften (für den 

Straßenverkehr: VBUS1) in farbigen Rasterlärmkarten in Form von Isophonen (kartographische 

Darstellung der Bereiche mit identischen Pegelwerten) mit jeweils 5 dB(A) Abstufung dargestellt. 

Sie beruhen auf Berechnungen der Lärmindizes im Raster von 10 x 10 m in 4 m Höhe und werden 

je Fassadenpunkt ermittelt. 

 

Kartierungsgrundlage des Straßenverkehrslärms 

 

Die Schallberechnungen erfolgen generell in einem dreidimensionalen Stadt- bzw. Geländemo-

dell. Dieses beinhaltet die Lage von Straßen (mit Neigungen), vorhandene Bebauung in Lage und 

Höhe sowie eventuelle Schallschutzeinrichtungen (Wände, Wälle). 

 

Darüber hinaus gehen folgende verkehrliche Grundlagen in die Schallberechnungen ein: 

 

�ƒ Verkehrsmenge  und Schwerverkehrs-Anteil (SV, Fahrzeuge > 3,5 t) auf Basis durchge-

führter Verkehrserhebungen �± insbesondere der regelmäßig stattfindenden Straßenverkehrs-

zählung des Bundes und der Länder (SVZ). Darüber hinaus obliegt es der Gemeinde selbst, 

Lärmkartierungen auf freiwilligen Zusatzstrecken in Auftrag zu geben, wenn der Wunsch be-

steht, weitere lärmbelastende Verkehrsschwerpunkte zu analysieren (auch unterhalb der 

Schwellenwerte). 

�ƒ zulässige Höchstgeschwindigkeiten  mit Berücksichtigung unterschiedlicher Vorgaben für 

den Ganztages- und Nachtzeitraum sowie gegebenenfalls gesonderter Regelungen für Lkw 

(bei verschiedenen richtungsbezogenen Beschränkungen gilt der höhere Wert) 

�ƒ Straßenquerschnitt und Art der Fahrbahnoberfläche  in der erforderlichen Differenzierung 

gemäß den Vorgaben der einschlägigen Berechnungsvorschrift  

 

                                                      
1  VBUS �± vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen 
 Bundesanzeiger Nr. 154a vom 22. Mai 2006 
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Bereiche, in denen innerhalb des Fahrbahnquerschnittes unterschiedliche Materialien verwendet 

werden, sind in der Lärmkartierung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie (34. BImSchV) nicht er-

fasst, ebenso wie Verschleiß oder Zuschläge für die erhöhte Störwirkung LSA-geregelter Knoten-

punkte. 

 

Auslöseschwellen der Lärmaktionsplanung 

 

In den gesetzlichen Vorgaben zur Lärmkartierung bzw. der Lärmaktionsplanung werden keine 

Festlegungen zu Grenzwerten getroffen, ab denen Lärmbelastungen als inakzeptabel gelten. Es 

�Z�L�U�G���O�H�G�L�J�O�L�F�K���D�X�I���Ä�U�H�O�H�Y�D�Q�W�H���*�U�H�Q�]�Z�H�U�W�H���R�G�H�U���D�Q�G�H�U�H���.�U�L�W�H�U�L�H�Q�³2 abgestellt. Das Umweltbundes-

amt empfiehlt als Auslöseschwelle zur Lärmaktionsplanung die Überschreitung des 24-Stunden-

Wertes LDEN und/oder des Nachtwertes LNight heranzuziehen, um Gesundheitsgefährdungen zu 

vermeiden3. 

 

Die Empfehlungen von Umweltbundesamt und Umweltrat  (Sachverständigenrat für Umwelt-

fragen der Bundesregierung) zu Schwellenwerten für die Lärmaktionsplanung sind in nachfolgen-

der Tabelle enthalten. 

 

Umwelthandlungsziel LDEN LNight  

Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen(UBA) 65 dB(A) 55 dB(A) 

Vermeidung signifikanter Belästigungen(Umweltrat) 55 dB(A) 50 dB(A) 

Vermeidung erheblicher Belästigungen(UBA) 55 dB(A) 45 dB(A) 

Vermeidung von Belästigungen(UBA) 50 dB(A) 40 dB(A) 

Tabelle 1: Empfehlungen zu Auslösekriterien ���H�L�J�H�Q�H���'�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���Q�D�F�K���8�P�Z�H�O�W�E�X�Q�G�H�V�D�P�W���X�Q�G���Ä�6�R�Q�G�H�U�J�X�W��

achten Umwelt und S�W�U�D�‰�H�Q�Y�H�U�N�H�K�U�³ des Umweltrates) 

 

�'�L�H���=�L�H�O�H���G�H�U���/�l�U�P�D�N�W�L�R�Q�V�S�O�D�Q�X�Q�J���Z�H�U�G�H�Q���Q�D�F�K���8�P�Z�H�O�W�E�X�Q�G�H�V�D�P�W���]�H�L�W�O�L�F�K���X�Q�W�H�U�W�H�L�O�W�����L�Q���Ä�N�X�U�]�I�U�L�V��

�W�L�J�³���]�X�U���9�H�U�P�H�L�G�X�Q�J���J�H�V�X�Q�G�K�H�L�W�O�L�F�K�H�U���%�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�X�Q�J���•�E�H�U���Ä�P�L�W�W�H�O�I�U�L�V�W�L�J�³���]�X�U���9�H�U�P�H�L�G�X�Q�J���H�U�K�H�E��

�O�L�F�K�H�U���%�H�O�l�V�W�L�J�X�Q�J�H�Q���E�L�V���K�L�Q���]�X�U���Ä�O�D�Q�J�I�U�L�V�W�L�J�H�Q�³���9�H�U�P�H�L�G�X�Q�J���J�H�Q�H�U�H�O�O�H�U���%�H�O�l�V�W�L�J�X�Q�J�H�Q���G�X�U�F�K���9�H�U��

kehrslärm. Die Minderung der Belastung der Anwohner in diesem Sinne geht dabei einher mit 

der Erhöhung der Attraktivität innerstädtischer Wohnlagen sowie einer nachhaltigen Mobilitäts-

entwicklung. 

 

Als Schwellenwerte der Aktionsplanung  in der Stadt Neustadt in Sachsen werden Lärm-

schwerpunkte mit Pegelwerten oberhalb der gesundheitlich bedenklichen Größenordnung 

(> 65 dB(A) im Tagesverlauf und > 55 dB(A) nachts) zu Grunde gelegt. 

                                                      
2  BImSchG, § 47d (1) 
3  s. Internet-�7�K�H�P�H�Q�V�H�L�W�H���Ä�/�l�U�P�D�N�W�L�R�Q�V�S�O�D�Q�X�Q�J�³���G�H�V���8�P�Z�H�O�W�E�X�Q�G�H�V�D�P�W�H�V�����6�W�D�Q�G�����������������������$�E�U�X�I�����K�W�W�S�V�������Z�Z�Z���X�P�Z�H�O�W��

bundesamt.de/themen/verkehr-laerm/umgebungslaermrichtlinie/laermaktionsplanung 
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2.3 Eingangsdaten der aktuellen Lärmkartierung 

 

Die Grundlage der Verkehrsstärken  bildet die systematische Straßenverkehrszählung (SVZ) des 

Bundes und der Länder. Mittels der SVZ-Daten werden die zu kartierenden Straßenabschnitte 

festgelegt. Der aktuelle Durchgang der Kartierung bezieht sich auf die Ergebnisse der SVZ aus 

den Jahr 2015. Durch die Städte und Gemeinden können jeweils zusätzliche Zählwerte für ein-

zelne Straßenabschnitte gemeldet werden, womit die Kartierung ggf. ergänzt werden kann. 

 

Im Gebiet Neustadt in Sachsen sind aus der SVZ 2015 für die S 159 auf dem Abschnitt zwischen 

der S 156 (Bischofswerdaer Straße) und der S 156 (Jahnstraße) Zählergebnisse verfügbar, die 

direkt für die EU-Pflicht-Kartierung herangezogen werden. Weitere Daten aus der SVZ 2015 so-

wie aus eigens von der Stadt Neustadt in Sachsen durchgeführten Erhebungen aus den Jahren 

2015 und 2016 liegen ebenfalls vor (Tabelle 2). 

 

 
Tabelle 2: Verkehrsmengen der kartierten Straßenabschnitte in Neustadt in Sachsen 

 

An der S 159 Wilhelm-Kaulisch-Straße auf dem Abschnitt zwischen der S 156 Bischofswerdaer 

Straße und Jahnstraße ist eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke montags bis sonntags 

(DTV) von 10.900 Kfz/Tag bei einem Anteil des Schwerverkehrs  (SV) von 3,6 % zu vermerken. 

Die S 159 am westlichen Gemeinderand verzeichnet Verkehrsstärken von ca. 7.000 Kfz/Tag mit 

3,3 % SV-Anteil. 

 

Der für die S 156 verwendete DTV-Wert schwankt je nach Streckenabschnitt. So reicht der Wert 

der gemessenen Verkehrsmengen von ca. 6.200 Kfz/Tag (innerorts auf Höhe des Friedhofes; 

6,9 % SV-Anteil) bis ca. 3.000 Kfz/Tag auf der Berghausstraße südlich des Bahnhofes (5,5 % 

SV-Anteil). 

 

Bezüglich der Fahrbahnoberfläche  weisen die kartierten Bereiche entlang der S 159 sowie der 

S 156 eine Asphaltbauweise auf. Flächenhafte Beschädigungen der Asphaltdeckschichten sind 

2005 2010 2015

S 159 zw. Gemeindegrenze 
(im Westen) und S 156

8.710 7.811 7.046

S 159 zw. S 156 Bischofswerdaer 
Str. und Jahnstr.

12.547 11.442 10.913

Jun 16

S 156 Berghausstraße 
(Höhe ehem. Güterbahnhof)

4.483

S 156 Bischofswerdaer Straße 
(Höhe Friedhof)

6.231

DTV Mo - SO
Dez 15

eigene Zählung 
Stadt Neustadt i. Sa.

3.054

DTV Mo - SO

SVZ-Zählstelle 4951 1206

SVZ-Zählstelle 4951 1209

Grundlage Zählstelle
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im Grundnetz der Stadt Neustadt in Sachsen nicht zu finden. Punktuell sind schadhafte Fahr-

bahnoberflächen, die im Nachgang der Kartierung visuell aufgenommen wurden, im Bereich des 

Polenzviadukts an der S 159 sowie entlang der S 156 auf der Bischofswerdaer Straße im Bereich 

des Bahnübergangs zu verzeichnen.  

 

Als zugelassene  Geschwindigkeit  wurde innerorts im Hauptstraßennetz entsprechend der 

StVO 50 km/h angenommen, was auch der Realität entspricht. Auf der S 159 von der westlichen 

Gemeindegrenze bis zum Ortseingang Neustadt in Sachsen entspricht die Höchstgeschwindig-

keit 100 km/h (außerorts), im Bereich des Gewerbegebiets Am Karrenberg ist die Geschwindig-

keit auf 70 km/h begrenzt. 

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Eingangsdaten der Kartierung als plausibel einzuschätzen 

sind und die Berechnungsergebnisse für die Lärmpegel die bestehende Situation entsprechend 

beschreiben. 

 

2.4 Ergebnisse der Lärmkartierung 

2.4.1 Lärmkartierung des Straßenverkehrs 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Lärmkartierung an Hauptverkehrsstraßen sowie die 

abzuleitende Belastungssituation ausgewertet. Sie sind dem vorliegenden Bericht in Abbil-

dung  1 und 2  (sowie in den nachfolgenden Grafiken 2 und 3 dargestellt) beigefügt. Alle quantifi-

zierbaren Lärmauswirkungen sind der Kartierung entnommen.  

 

 
Grafik 2: Lärmpegel in Neustadt in Sachsen (LDEN) 
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Grafik 3: Lärmpegel in Neustadt in Sachsen (LNight) 

 

An den kartierten Straßen befindet sich ein Großteil der Gebäude, welche in erster Reihe stehen, 

im Pegelband LDEN 60 - 65 dB(A). An einigen Fassaden sind gesundheitsgefährdende Schallpe-

gel zwischen 65 und 70 dB(A) ermittelt worden. Dies betrifft den Bereich der S 159 Sebnitzer 

Straße. Schallpegeln über 70 dB(A) ist keine Fassade in Neustadt in Sachsen ausgesetzt. 

 

In den Nachtstunden sind Fassadenpegel in der Klasse von 50 bis 55 dB(A) am Großteil der an 

den Straßen stehenden Gebäuden berechnet worden, an einzelnen Fassaden liegen die Werte 

in der höheren Pegelklasse zwischen 55 und 60 dB(A). Hier besteht also die Gefahr potenziell 

gesundheitlicher Beeinträchtigung. Höhere Werte von über 60 dB(A) in der Nacht sind sogar an 

wenigen Häuserfassaden an der Sebnitzer Straße ermittelt worden.  

 

Die Lärmschwerpunkte  (Hot Spots) durch den Straßenverkehr sind in Abbildung 3  (bzw. siehe 

Grafik 4) dargestellt. Fassadenpegel von über 65 dB(A) im Tagesverlauf werden in folgenden 

Bereichen erreicht: 

 

�ƒ S 156, Bischofswerdaer Straße zwischen Bahnübergang und Friedhof 

�ƒ S 156, Bischofswerdaer Straße nördlich Zufahrt Kaufland bis Kreuzung S 159 

�ƒ S 159, Polenztalstraße zwischen Polenzviadukt und Einmündung Dresdner Straße 

�ƒ S 159, Wilhelm-Kaulisch-Straße zwischen Malzgasse und Einmündung Dr.-Wilhelm-Külz-

Straße 

�ƒ S 159, Wilhelm-Kaulisch-Straße westlich der Einmündung Jahnstraße bis Ortseingang Lang-

burkersdorf 

�ƒ S 159, Langburkersdorf Sebnitzer Straße bis Kreuzung S 154 
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Grafik 4: Lärmschwerpunkte und Überlagerungen in Neustadt in Sachsen (Hot Spots) 

 

Demzufolge sind vornehmlich entlang der S 156 und S 159 in Neustadt in Sachsen sowie in 

Langburkersdorf potenziell gesundheitlich Betroffene zu verzeichnen. Dies gilt auch für die nächt-

lichen Lärmschwerpunkte mit entsprechenden Fassadenpegeln von über 55 dB(A). 

 

Die Lärmkennziffern (LKZ4) sind jedoch überwiegend sehr gering, was sowohl auf minimale Pe-

gelüberschreitungen als auch geringe Betroffenenzahlen hinweist. 

 

Im Kreuzungsbereich Sebnitzer Straße/ Ernst-Abbe-Straße kann man jedoch davon ausgehen, 

dass die höhere Lärmkennziffer aufgrund der hohen Einwohnerdichte in diesem Abschnitt erzeugt 

wird. Die Lärmkennziffer beträgt hier 25. Dazu kommt, dass entlang der Sebnitzer Straße man-

gelnde bzw. fehlende Fußwege und Radfahrstreifen einen geringen Abstand zwischen Fahrstrei-

fen und Fassade ermöglichen, zudem sind die Wohngebäude zum Teil unsaniert. 

 

Betroffene Anwohner an der S 156 und S 159 

 

Die Anzahl der in den Wohngebäuden durch Lärm betroffenen Einwohner wurde in einem weite-

ren Rechengang in der Lärmkartierung aus Einwohner-Anteil je Fassadenpunkt und anliegenden 

Schallisophonen nach VBEB5 errechnet. 

                                                      
4  In der Hotspotanalyse besteht die Möglichkeit, die Höhe der Betroffenheit räumlich feiner einzuordnen. Hierzu werden 

im Raster 100 x 100 m Lärmkennziffern bestimmt, die sich aus der Summe der Einwohner * (Lärmbelastung �± Be-
zugswert) berechnen lassen. 

5  Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastungszahlen durch Umgebungslärm (VBEB), Bundesanzei-
ger Nummer 75 vom 09.02.2007 
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Anhand der Berechnungen ergeben sich folgende Betroffenenzahlen: 

 

 
Grafik 5: Betroffenheiten durch Straßenverkehrslärm in Neustadt in Sachsen im Ganztags- und Nachtindex 

 

Wie in der Grafik 5 ersichtlich wird, sind 111 Einwohner entlang der kartierten Straßenabschnitte 

ganztägig Pegeln von über 65 dB(A), sowie 133 Einwohner des Nachts Pegelwerten von über 

55 dB(A) ausgesetzt �± und damit auch potenziell gesundheitlichen Beeinträchtigungen.  

 

Von signifikant belästigendem Straßenlärm sind ganztägig 541 und in der Nacht 393 Personen 

in Neustadt in Sachsen betroffen. Dazu kommen nachts weitere 197 erheblich belästigte Perso-

nen. 

 

Es gilt zu beachten, dass die vorgegebene Berechnungsmethode ausschließlich die Fassadenau-

ßenpegel zur Bewertung heranzieht. Demnach liegen die tatsächlichen Pegel innerhalb der Woh-

nungen �± zumindest bei geschlossenem Fenster �± deutlich unterhalb der festgestellten Belastun-

gen, vor allem bei bereits durchgeführten Lärmsanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden. 

Nichtsdestotrotz ist dies �± besonders unter Beachtung geöffneter Fenster bei Nacht �± der aktuell 

geeignetste Maßstab, um die verschiedene Betroffenheit durch den Verkehrslärm zu quantifizie-

ren.  

 

Das einzige Gebäude sensibler Nutzung  im Beeinflussungsbereich der S 159 und S 156 ist die 

Julius-Mißbach-Grundschule sowie der dazugehörige Hort. Mit 60 bis 70 dB(A) wird dieses Ge-

bäude von Ganztages-Werten erfasst, die signifikanten Belästigungen bis gesundheitlichen Be-

einträchtigungen entsprechen.  
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Foto: Kreuzungsbereich der S 159 und S 156 an der Julius-Mißbach-Grundschule 

 

2.4.2 Vergleich zur Kartierung 2012 

 

Die ausgewiesenen Betroffenenzahlen durch den Straßenverkehrslärm haben sich im Vergleich 

zur Lärmkartierung 2012 deutlich erhöht (vgl. Grafik 6). Zu beachten ist dabei, dass bei der Lärm-

kartierung 2012 ausschließlich der Streckenabschnitt der S 159 betrachtet wurde.  

 

 
Grafik 6: Vergleich Betroffenheiten durch Straßenverkehrslärm 2012 zu 2017 in Neustadt in Sachsen 

 

Die hohen Lärmbelastungen entlang der S 159 Sebnitzer Straße in Langburkersdorf konnten be-

reits in der Lärmkartierung 2012 festgestellt werden und bestehen auch weiterhin.  
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Die Zunahme der Lärmbetroffenheit gegenüber 2012 kann nur damit begründet werden, dass 

aufgrund des 2017 zusätzlich kartierten Streckenabschnitts entlang der S 156 auf der Bischofs-

werdaer Straße im Bereich der Einmündung Heinrich-Hertz-Straße 15 Wohnhäuser sowie 

6 Wohnhäuer nördlich des Kreuzungsbereichs S 159/ S 156 (Wilhelm-Kaulisch-Straße/ Bischofs-

werdaer Straße) neu mit betrachtet werden, an denen die signifikanten Schwellenwerte über-

schritten werden.  

 

�'�L�H���X�Q�W�H�U���Ä���������(�L�Q�J�D�Q�J�V�G�D�W�H�Q���G�H�U���D�N�W�X�H�O�O�H�Q���/�l�U�P�N�D�U�W�L�H�U�X�Q�J�³���H�U�Z�l�K�Q�W�H�Q���9�H�U�N�H�K�U�V�P�H�Q�J�H�Q���]�H�L�J�H�Q��

auf den kartierten Straßenabschnitten dagegen bereits eine Reduzierung der Kfz-Belastungen 

seit dem Jahr 2005. Diese Verringerung der Verkehrsmengen macht sich vor allem entlang der 

S 159 im Bereich der Wilhelm-Kaulisch-Straße zwischen der Hospitalstraße und der Julius-Miß-

bach-Straße bemerkbar. So waren bei der Kartierung 2012 in diesem Bereich die Bewohner der 

Wohnblöcke von einer starken Lärmbelastung betroffen, 2017 allerdings werden an diesen Fas-

sadenpunkten keine belästigenden Pegelwerte mehr überschritten. 

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass aktuell nicht von einer deutlichen Steigerung reeller Betroffenen-

zahlen auszugehen ist. 

 

2.5 Weitere Lärmquellen 

 

Gewerblicher Lärm  resultiert in der Regel aus sehr spezifischen Quellen. Hier ist bei entspre-

chender Notwendigkeit die örtliche Verwaltung in der Zuständigkeit. Geregelt wird der Lärm-

schutzanspruch von Anwohnern �G�L�H�V�E�H�]�•�J�O�L�F�K���G�X�U�F�K���G�L�H���Ä�7�$���/�l�U�P�³6.  

 

Für Sport- und Freizeitlärm  �± also Lärmemissionen, die durch die Nutzung von entsprechen-

den Anlagen entstehen �± existieren ebenfalls rechtliche Regelungen. Dabei ist zu differenzieren, 

aus welcher Quelle der Lärm tatsächlich stammt. Für Sportstätten ist in der 18. BImSchV (Sport-

anlagenlärmschutzverordnung) geregelt, welche Immissionsrichtwerte zu welchen Zeiten auf die 

umgebenden Gebäude einwirken dürfen. Kinderspielplätze, die die Wohnnutzung im betroffenen 

Gebiet ergänzen, fallen nicht unter den Begriff des Freizeitlärms und sind i.d.R. zu tolerieren. 

Weiterer Freizeitlärm wird im Regelfall unter Nutzung der Vorgaben der Freizeitlärmrichtlinie der 

�Ä�%�X�Q�G���/�l�Q�G�H�U-�$�U�E�H�L�W�V�J�H�P�H�L�Q�V�F�K�D�I�W���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�V�F�K�X�W�]�³�����/�$�,�����E�H�X�U�W�H�L�O�W��  

                                                      
6  Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm �± TA Lärm) vom 26. August 1998   
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3. Ruhige Gebiete 

 

�1�D�F�K���†�������G���$�E�V���������%�,�P�6�F�K�*���V�R�O�O���H�L�Q���=�L�H�O���G�H�U���/�l�U�P�D�N�W�L�R�Q�V�S�O�D�Q�X�Q�J���V�H�L�Q�����Ä�U�X�K�L�J�H���*�H�E�L�H�W�H���Y�R�U���H�L�Q�H�U��

�=�X�Q�D�K�P�H���G�H�V���/�l�U�P�V���]�X���V�F�K�•�W�]�H�Q�³�����'�L�H���]�X���V�F�K�•�W�]�H�Q�G�H�Q���U�X�K�L�J�H�Q���*�H�E�L�H�W�H���V�L�Q�G���L�P���/�$�3���I�H�V�W�]�X�O�H�J�H�Q����

wobei das Gesetz keine näheren Vorgaben zur Vorgehensweise bei der Bestimmung dieser Ge-

biete macht. Gemäß EU-Richtlinie ist nach Beschluss der ruhigen Gebiete weiterem Umgebungs-

lärm für selbige vorzubeugen. Dies wird als Zielvorgabe betrachtet, die Abweichungen und gege-

benenfalls auch Erhöhungen der Pegelwerte erlaubt. 

 

Die LAI unterscheidet in ihren Hinweisen zur Lärmaktionsplanung7, der EU-Richtlinie folgend, 

nach ruhigen Gebieten auf dem Land und in Ballungsräumen. Auf dem Land werden großflächige 

Bereiche genannt, die eine Erholungsfunktion bieten, keinen anthropogenen Geräuschen ausge-

setzt sind (Ausnahme: Land- und Forstwirtschaft) sowie einen maximalen Pegelwert von 

LDEN = 40 dB(A) als Anhaltspunkt aufweisen. 

 

Als ruhige Gebiete in Ballungsräumen beschreibt die LAI, mit Bezug auf die Arbeitsgruppe der 

EU-Kommission8, Gebiete, �Z�H�O�F�K�H���Ä�U�H�J�H�O�P�l�‰�L�J���I�•�U���G�L�H���E�U�H�L�W�H���g�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�N�H�L�W���]�X�J�l�Q�J�O�L�F�K���V�L�Q�G�³�����(�V��

werden LDEN-Werte von 55 dB(A) in den Randbereichen und maximal 50 dB(A) in der überwie-

genden Fläche genannt. Außerdem verweist die LAI darauf, dass es Gemeinden fre�L�V�W�H�K�W�����Ä�L�Q�Q�H�U��

städtische Erholungsflächen als ruhige Gebiete festzusetzen und vor einer Zunahme des Lärms 

�]�X���V�F�K�•�W�]�H�Q�����V�R�I�H�U�Q���V�L�H���Y�R�Q���G�H�U���%�H�Y�|�O�N�H�U�X�Q�J���D�O�V���U�X�K�L�J���H�P�S�I�X�Q�G�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�³�� 

 

Da Landschaftsschutzgebiete (LSG), Flora-Fauna-Habitat-Gebiete (FFH) sowie Vogelschutzge-

biete (SPA, Special-Protection-Areas) oftmals auch lärmarme Bereiche zum Schutz der örtlichen 

Flora und/oder Fauna darstellen, können diese ebenfalls der Orientierung bezüglich ruhiger Ge-

biete dienen, sofern sie auch dem Menschen eine Erholungsfunktion bieten. 

 

Die in Neustadt in Sachsen hauptsächlich auf die S 156 und S 159 beschränkte Lärmkartierung 

macht eine flächenhafte Bewertung der Lärmbelastungssituation zur Ableitung von Aussagen 

über die tatsächliche Lärm- �E�]�Z���� �Ä�5�X�K�H�V�L�W�X�D�W�L�R�Q�³�� �Q�L�F�K�W�� �P�|glich. Des Weiteren werden in den 

Schallausbreitungsberechnungen nur Werte ausgewiesen, die größtenteils oberhalb der Belästi-

gungsschwelle liegen und demzufolge für ruhige Gebiete eine unzureichende Darstellung bieten. 

 

Die Einordnung in ruhige Gebiete kann darum nur qualitativ erfolgen, obgleich die generellen 

Beschreibungen quantitative Werte enthalten. 

 

                                                      
7  LAI �± AG Lärmaktionsplanung; Hinweise zur Lärmaktionsplanung, Fassung vom 9. März 2017 
8  Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure (GPG), 

Version 2, 13th January 2006 
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Die für Großstädte etablierte Einordnung der ruhigen Gebiete wird in fünf Kategorien gegliedert. 

Zur aktuellen Lärmaktionsplanung wird jedoch die folgende Kategorisierung als geeignet erach-

tet: 

 

�ƒ Landschaftsraum mit besonders ruhigen Gebieten: Weitgehend naturbelassener oder 

land- und forstwirtschaftlich genutzter, zusammenhängender Naturraum, in vielen Fällen mit 

Verbindungen zu benachbarten Landschaftsräumen, Kantenlänge mindestens 3.700 m und 

LDEN von < 45 dB(A) in der Kernfläche. 

�ƒ Ruhiger Landschaftsraum: Weitgehend naturbelassener oder land- und forstwirtschaftlich 

genutzter zusammenhängender Naturraum, in vielen Fällen Verbindungen zu benachbarten 

Landschaftsräumen, Kantenlänge mindestens 320 m und LDEN von < 55 dB(A) in der Kern-

fläche. 

�ƒ Innerstädtischer Freiraum:  Ein zu seinem Umfeld relativ ruhiges Gebiet mit einer Kanten-

länge von mindestens 200 m und einer Lärmpegel-Reduzierung von mindestens 6 dB(A) im 

Kern. Es befindet sich in der Nähe von Wohngebieten, dient der Erholung und ist fußläufig 

zu erreichen. 

 

Auf Grundlage dieser Kategorisierung können folgende ruhige (bzw. relativ ruhige) Gebiete ab-

gegrenzt werden (vgl. auch Übersichtskarte in Abbildung 4 ): 

 

Nr. Bezeichnung des ruhigen Gebietes 

Landschaftsraum mit besonders ruhigen Gebieten  

1 
L�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�2�E�H�U�H�V���3�R�O�H�Q�]�W�D�O���X�Q�G���+�R�K�H�V���%�L�U�N�L�J�W�³���L�P���:�H�V�W�H�Q���G�H�U���*�H��

meinde (anteilig), zwischen S 156 und dem Ortsteil Polenz 

2 

�/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�2�E�H�U�O�D�X�V�L�W�]�H�U���%�H�U�J�O�D�Q�G�³ mit FFH-�*�H�E�L�H�W���Ä�+�R�K�Z�D�O�G���X�Q�G���9�D��

�O�W�H�Q�E�H�U�J�³, in der Ausdehnung von Norden nach Osten (anteilig), als Teil des Gebietes 

Hohwald 

Ruhige Landschaftsräume  

3 �1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�8�Q�J�H�U�³ 

4 
FFH-�*�H�E�L�H�W���Ä�/�D�X�E�Z�l�O�G�H�U���D�P���8�Q�J�H�U�³���H�Q�W�O�D�Q�J���6�����������6�H�E�Q�L�Wzer Straße bis südliche Ge-

meindegrenze 

5 Treibteich von Langburkersdorf, südlich von Langburkersdorf 

6 Feld- �X�Q�G���:�D�O�G�J�H�E�L�H�W���]�X�U���Ä�*�|�W�]�L�Q�J�H�U���+�|�K�H�³ 

Innerstädtische Freiräume 

7 Aussichtspunkt Thomashöhe nahe des IGP Neustadt/Langburkersdorf 

8 Freibadesee Neustadt zwischen Gewerbegebiet Berghausstraße und Kirschallee 

Tabelle 3: Einteilung ruhiger Gebiete in Neustadt in Sachsen 
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Die folgenden, mancherorts ebenfalls übliche, Kategorien sind in dieser Untersuchung nicht in 

der Unterteilung ruhiger Gebiete gelistet: 

 

�ƒ Ruhige Achse mit Erholungs-/Verbindungsfunktion:  Verbindungsweg abseits der Haupt-

verkehrswege in einem attraktiven Freiraum mit einer Mindestlänge von 1.000 m für eine 

Gehzeit von etwa 15 Minuten Unterbrechungen durch andere Verkehrszüge sind möglich. 

�ƒ Stadtoase:  öffentlich, definiert sich ausschließlich über qualitative Kriterien ohne Bezug zur 

Größe der Fläche, aus den Wohngebieten in relativ kurzer Entfernung (fußläufig) zugänglich, 

Fläche dient der Erholung 

 

Ruhige Achsen mit Erholungs- und Verbindungsfunktion sind aufgrund des zu geringen Abstan-

des zu den belasteten Straßenabschnitten nicht als ruhige Gebiete in Neustadt in Sachsen aus-

zuweisen. Folgende Wander- und Radwege fallen dabei exemplarisch unter diese Kategorie: 

 

�ƒ Promenadenweg zur Götzinger Höhe 

�ƒ Radfernweg Mittelandroute D4 

�ƒ �5�D�G�Z�H�J���Ä�5�X�Q�G���X�P���1�H�X�V�W�D�G�W�³ 

 

Stadtoasen werden gesondert betrachtet, da sie bezüglich des Lärms eine eher trügerische Er-

holungsfunktion aufweisen: So können solcherlei Plätze aufgrund subjektiver Gewöhnung an 

Lärm als ruhiger empfunden werden, als sie es tatsächlich sind. Die Auswirkungen des Stressors 

Lärm auf den Organismus sind dennoch vorhanden9. Nichtsdestotrotz stellen �Ä�6�W�D�G�W�R�D�V�H�Q�³ nahe 

gelegene Rückzugsräume vom Alltag dar, die zum Verweilen und/oder zur Entspannung genutzt 

werden können, allerdings kaum vom städtischen Lärm. 

Die o.g. ruhigen Gebiete, deren Festlegung als schützenswerte Bereiche empfohlen wird, sind 

künftig in Abwägung weiterer Belange vor einer Verlärmung zu schützen. Des Weiteren sollten 

sie nach Möglichkeit bei künftigen Maßnahmenplanungen Beachtung finden, um der gegebenen 

Nutzung zu Erholungszwecken weiterhin oder gar verstärkt gerecht zu werden. 

                                                      
9  Umweltbundesamt, Stressreaktionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Artikel vom 23.12.2015, Abruf 23.01.2018, 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/laermwirkungen#textpart-1 
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4. Aktivitäten zur Minderung des Verkehrslärms 

 

Die im Jahr 2013 durchgeführte Voruntersuchung zum Lärmaktionsplan Neustadt in Sachsen 

stufte die Aufstellung eines gesonderten Lärmaktionsplanes als nicht erforderlich ein. Dabei wur-

den Maßnahmenansätze zur Lärmminderung definiert, die bis heute Gültigkeit erfahren. Fol-

gende lärmmindernde Maßnahmen, die den Straßenverkehr betreffen, erhalten dabei eine ge-

sonderte Stellung, die es auch zukünftig zu prüfen gilt. 

 

Eine der effektivsten Arten der Lärmminderung stellt der Einbau lärmmindernder Fahrbahnbe-

läge dar. Diesbezüglich ist das kartierte Straßennetz von Neustadt in Sachsen in einem guten 

Zustand. Im Jahr 2010 erfolgte eine Asphaltdeckschichtenerneuerung an der Wilhelm-Kaulisch-

Straße zwischen Polenzviadukt und dem Seifenweg. Dies war die letzte Deckschichtenerneue-

rung im Hauptstraßennetz, alle anderen Maßnahmen liegen dabei bereits länger zurück. Zuletzt 

erfolgten vermehrt Deckensanierungen im Grundnetz, z.B. auf der Bischofswerdaer Straße im 

Ortsteil Berthelsdorf. 

 

Eine Geschwindigkeitsreduzierung  als Ansatz zur Lärmminderung wurde in Neustadt in Sach-

sen noch nicht weiterverfolgt. Die zugelassene Geschwindigkeit des Hauptstraßennetzes ent-

spricht innerorts flächendeckend 50 km/h, nur im Abschnitt auf der S 156a Andreas-Schubert-

Straße ist 70 km/h beschildert. Gegenüber der Lärmkartierung von 2012 haben sich an der Ver-

kehrsorganisation und der Ausweisung von Höchstgeschwindigkeiten keine Änderungen erge-

ben. In der historischen Innenstadt ist an der Bischofswerdaer Straße im Bereich der Julius-Miß-

bach-Grundschule aufgrund der Schulwegesicherung 20 km/h zugelassen. Im Bereich der abflie-

ßenden Gassen des Marktes (Rosengasse, Böhmische Straße, Badegasse sowie Lange Gasse) 

ist ein verkehrsberuhigter Bereich angeordnet. Die übrigen Straßen rund um den Markt sowie der 

Markt selbst sind ebenfalls als Tempo-20-Zone beschildert. Diese ganztägig gültige Geschwin-

digkeitsreduktion in diesem Bereich wirkt sich positiv auf die Lärmminderung aus, zumal in der 

historischen Innenstadt nahezu vollständig eine Pflasterbauweise zu finden ist. Ein Dialogdisplay 

mit einer Anzeige der Realgeschwindigkeit im Bereich der Julius-Mißbach-Schule dient der Kon-

trolle der Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit. Allerdings wurde dieses Dialogdisplay im 

Nebennetz in der Tempo-20-Zone platziert, was wiederum keinen Einfluss auf die schwerwiegen-

den Lärmemissionen von der S 159/ S 156 nehmen kann und somit ausschließlich der gesicher-

ten Verkehrsführung im Bereich der Schule dienlich ist.  

 

Mit der Freigabe des Industriegebiets Kirschallee im Juli 2017 und den dazugehörigen Erschlie-

ßungsstraßen erfolgte bereits eine Verkehrsverlag erung  insbesondere des Zulieferverkehrs 

über die S 156a und die S 154 Sebnitzer Straße. Dadurch wird u.a. der Innenstadtbereich über 

die S 159 und S 156 Berghausstraße entlastet. Somit werden sich auch in Zukunft die durch-

schnittlichen Verkehrsmengen im Stadtgebiet von Neustadt in Sachsen - wie bereits seit den 

letzten Jahren - weiter reduzieren. Hierbei lässt sich auch überprüfen, ob eine Reduzierung der 
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zulässigen Geschwindigkeit auf der S 159 Sebnitzer Straße in Langburkersdorf nun doch eine 

mögliche Realisierung finden könnte, wenn davon ausgegangen werden kann, dass die Durch-

gangsverkehre über die S 156a zur S 154 geführt werden. Somit kann die Lärmsituation an den 

betroffenen Wohngebäuden im Bereich Sebnitzer Straße/ Ernst-Abbe-Straße verbessert werden, 

da über den relativ engen Straßenabschnitt vor allem weniger Schwerverkehr verkehren würde.  

 

Weitere Entlastungen durch Neubaumaßnahmen  im Staatsstraßennetz sind derzeit nicht abseh-

bar. Der Landesverkehrswegeplan Sachsen 2025 enthält zwar diesbezüglich die Maßnahme zur 

Verlegung der S 159 am Karrenberg auf einer Länge von 3,2 km zur Anbindung an die S 156 

nach Bischofswerda, allerdings wurde dieser Maßnahme noch keine Dringlichkeitsstufe zugeteilt. 

Mit der Umsetzung der Maßnahme könnte aber auf lange Sicht insbesondere eine Entlastung 

vom Durchgangsverkehr aus Richtung Stolpen erreicht werden, wobei der Verkehr nicht mehr 

direkt über die S 159 Wilhelm-Kaulisch-Straße geführt wird. Eine schnelle Umsetzung ist dabei 

aufgrund fehlender Entlastungserfordernisse aus verkehrsplanerischer Sicht nicht absehbar.  

 

Der evtl. Ausbau des Grenzübergangs Langburkersdorf erfährt dabei im Landesverkehrswege-

plan Sachsen 2025 keine Erwähnung mehr, da im Staatsstraßennetz dafür derzeit kein zusätzli-

cher Bedarf besteht. Somit werden diesbezüglich keine neuen Verkehre in und um Neustadt in 

Sachsen erwartet. 

 

Die Stadt Neustadt in Sachsen kann derzeit nicht auf eigene, aktuell verfasste strategische Pla-

nungen zurückgreifen, um eine Reduzierung der Verkehrsmengen weitestgehend voranzutrei-

ben. Der Verkehrsentwicklungsplan für Neustadt in Sachsen stammt aus dem Jahr 1994, die 

angedachte Fortschreibung für das Jahr 2003 wurde nie beauftragt. Jedoch ist derzeit der Flä-

chennutzungsplan in der Überarbeitung und für das Jahr 2019 zur erwarten. Weitere Strategie-

planungen , die den Bereich der Verkehrsentwicklung im Stadtgebiet betreffen, sind nicht be-

kannt. 
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5. Zwischenfazit zur Analyse 

 

Die Aufstellung des Lärmaktionsplanes 2018 eignet sich insbesondere dafür, dass bislang nicht 

betrachtete Lärmschwerpunkte entlang der S 156 Bischofswerdaer Straße bis Ortsausgang Berg-

hausstraße mit beleuchtet werden. Aufgrund der zusätzlichen Kartierungsstrecken ergeben sich 

wesentliche Änderungen im Vergleich zu 2012. Somit ist relativ gesehen die Betroffenenzahl bei 

der aktuellen Lärmsituation als höher zu bezeichnen. Dem gegenüber stehen jedoch die Ver-

kehrsmengen, die seit 2005 stetig auf allen Teilstrecken im Stadtgebiet abnehmen und auch künf-

tig mit einer sinkenden Tendenz dargestellt werden. Somit werden generell auch die Schwellen-

werte nur geringe Überschreitungen erfahren.  

 

Gegenüber der Voruntersuchung zum Lärmaktionsplan 2013 können auch mit der aktuellen Kar-

tierung (ausgeschlossen die zusätzlich kartierten Strecken) vergleichsweise keine neuen Schwer-

punkte der Lärmbetroffenheit ermittelt werden. Des Weiteren konnten Lärmschwerpunkte von 

2013 nunmehr nicht wieder festgestellt werden (Wilhelm-Kaulisch-Straße 31-39). 

 

Eine Vielzahl weiterer positiver Maßnahmenansätze, die bereits 2013 beleuchtet wurden, behal-

ten auch weiterhin ihre Gültigkeit. Diese gilt es, auch in Zukunft weiter zu verfolgen, um den Be-

wohnern an Lärmschwerpunkten den bestmöglichen Schutz vor straßenbezogenen Lärmbelas-

tungen zu ermöglichen. Zur Umsetzung weiterer Maßnahmen gibt es allerdings nur begrenzte 

Eingriffsmöglichkeiten.  

 

Die Aufstellung eines aktuellen, differenzierten Maßnahmenplanes für den Straßenverkehr Neu-

stadts in Sachsen ist also aufgrund der wenig veränderten Rahmenbedingungen, weiterhin nur 

weniger betroffener Bürger sowie kaum vorhandener Mängel im Straßenverkehrsnetz nicht zu 

empfehlen.  

 

Von daher erfolgt die Aufstellung eines vereinfachten Lärmaktionsplanes 2018 , wobei die 

möglichen Handlungsansätze zur allgemeinen Verringerung gesundheitlich beeinträchtigender 

sowie signifikanten Lärmbelastungen im Folgenden kurz skizziert werden.  
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6. Strategien und Handlungsfelder der Lärmminderung 

 

Wie in der Analyse bereits verdeutlicht, werden in der Lärmaktionsplanung verschiedene Strate-

gien und Handlungsfelder überstrichen, die von der generellen Planung bis hin zu detaillierten 

Einzelmaßnahmen reichen. Insbesondere sind folgende Bereiche relevant: 

 

Grafik 7: Handlungsfelder der Lärmaktionsplanung 

 

�'�L�H���J�H�O�E���K�L�Q�W�H�U�O�H�J�W�H�Q���+�D�Q�G�O�X�Q�J�V�I�H�O�G�H�U���Ä�6�W�D�G�W�S�O�D�Q�H�U�L�V�F�K�H���$�Q�V�l�W�]�H�³���V�R�Z�L�H���Ä�9�H�U�N�H�K�U�V�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V- 

�X�Q�G���0�R�E�L�O�L�W�l�W�V�N�R�Q�]�H�S�W�H�³���V�L�Q�G���X�P���/�l�U�P�D�N�W�L�R�Q�V�S�O�D�Q���Q�L�F�K�W���]�Z�L�Q�J�H�Q�G���Z�H�L�W�H�U���P�L�W���N�R�Q�N�U�H�W�H�Q���(�U�O�l�X�W�H��

rungen und Inhalten auszufüllen, wenn entsprechende Dokumente mit qualifiziertem Inhalt vor-

liegen. Dies ist in Neustadt in Sachsen zum Teil der Fall.  

 

Der neue Flächennutzungsplan befindet sich derzeit in Bearbeitung und wird für Beginn des Jah-

res 2019 erwartet.  
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Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde erstmals im Jahr 1994 ein Verkehrsentwicklungs-

plan aufgestellt und beschlossen. Dieser Verkehrsentwicklungsplan erfährt bis heute Gültigkeit; 

eine Fortschreibung, wie beispielsweise im Jahr 2003 geplant, ist bis heute nicht erfolgt. Hinsicht-

lich der Lärmminderung besteht allerdings der relevante Ansatz, eine solche Fortschreibung unter 

aktuellen Rahmenbedingungen (wirtschaftliche und demografische Entwicklung) zu prüfen.  

 

Die grün gekennzeichneten Handlungsfelder stellen im Allgemeinen die Hauptinhalte der Lärm-

aktionsplanung dar. Im Nachfolgenden wird kurz aufgezeigt, welche dieser Handlungsfelder zur 

Lärmminderung in Neustadt in Sachsen relevant wären. Darüber hinaus gibt es weitere Strate-

gien und Ansätze, die durch die Kommunen aufgrund von Rahmenbedingungen und Zuständig-

keiten kaum zu beeinflussen sind, für die weitere Entwicklung der Lärmsituation jedoch durchaus 

von Bedeutung sein können. 

 

In der Anlage 1  werden die einzelnen Handlungsfelder allgemein und unabhängig von den kon-

kreten Gegebenheiten in der Stadt Neustadt in Sachsen beschreiben. Diesbezüglich kann auch 

�D�X�I���G�L�H���L�P���)�H�E�U�X�D�U�������������G�X�U�F�K���G�D�V���/�I�8�/�*���K�H�U�D�X�V�J�H�J�H�E�H�Q�H�Q���3�X�E�O�L�N�D�W�L�R�Q���Ä�3�R�V�L�W�L�Y�E�H�L�V�S�L�H�O�H���/�l�U�P��

�D�N�W�L�R�Q�V�S�O�D�Q�X�Q�J�³10 verwiesen werden. 

 

6.1 Maßnahmenansätze zur Lärmminderung 

6.1.1 Erhalt und Sanierung der Verkehrsinfrastruktur 

 

Wie bereits beschrieben, wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Straßenabschnitte sa-

niert und in diesem Zuge mit einem intakten und damit gegenüber dem Vorher-Zustand deutlich 

leiseren Straßenbelag versehen (z.B. Wilhelm-Kaulisch-Straße). Die Straßenverkehrsinfrastruk-

tur in Neustadt in Sachsen ist von daher flächendeckend in einem sehr guten Zustand.  

 

Es ist anzuraten, bei zukünftigen Projekten bezüglich des Ausbaus bzw. der Instandsetzung von 

Straßenzügen den Einbau von neuartigen Fahrbahnbelägen mit lärmmindernder Wirkung zu prü-

fen, die einen zielführenden Beitrag zur Minderung des Verkehrslärms leisten. Dies betrifft insbe-

sondere folgende Straßenabschnitte: 

 

�ƒ S 156 Bischofswerdaer Straße zwischen dem Bahnübergang und der Kreuzung Wilhelm-

Kaulisch-Straße 

�ƒ S 159 Wilhelm-Kaulisch-Straße zwischen Am Wasserberg und dem westlichen Ortsausgang 

�ƒ S 159 Sebnitzer Straße zwischen der Kreuzung Jahnstraße und der Kreuzung Andreas-

Schubert-Straße. 

 

                                                      
10  Stand Mai 2018, abrufbar unter: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/30115 
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Bei Eingriffen in die Verkehrsinfrastruktur und Verkehrsorganisation ist zu beachten, dass die 

Straßenbaulast und somit die Verantwortlichkeit an den betroffenen kartierten Straßen (Staats-

straßen) nicht bei der Stadt Neustadt in Sachsen liegen. Diesbezüglich ist also nach Möglichkeit 

auf den Freistaat Sachsen als Baulastträger einzuwirken. 

 

6.1.2 Verkehrsorganisation und Verkehrssystemmanagement 

 

Neustadt in Sachsen bietet optimale Bedingungen als Standort für Wirtschaft und Gewerbe. Die 

insgesamt sechs großen und komplett erschlossenen Industrie- und Gewerbegebiete sprechen 

zum einen für eine positive wirtschaftliche Entwicklung der Region und vor allem für die Stadt 

Neustadt in Sachsen, zum anderen jedoch auch für eine deutlich steigende Verkehrsbelastung 

in und um den Gewerbegebieten. Die Ortsumgehung S 156a Berthelsdorf sowie die Ertüchtigung 

der S 154 Sebnitzer Straße und Kirschallee bewirken dabei positiv hervorzuhebende Verlagerun-

gen des Schwerverkehrs (Anlieferung, Auslieferung) aus der Innenstadt von Neustadt in Sach-

sen. Über die S 156a/ S 156 besteht direkter Anschluss in Richtung Norden zur B 98 Ortsumge-

hung Bischofswerda und somit zur Anschlussstelle der Autobahn A 4. Diese allgemeinen Ver-

kehrsverlagerungen des LKW-Verkehrs sind insbesondere dann merklich, wenn nach Fertigstel-

lung des Industriegebiets Kirschallee der Verkehr nicht mehr direkt über die S 159 sowie 

S 156 Berghausstraße geführt wird und diese Straßen somit eine deutliche Entlastung der allge-

meinen Verkehrsstärken sowie der Lärmbelastungen erfahren.  

 

Entlang der S 159 Sebnitzer Straße in Langburkersdorf wäre eine Geschwindigkeitsreduzierung 

die einzige Möglichkeit direkt den Lärmpegel zu minimieren, da beispielsweise eine umfassende 

lärmmindernde Umgestaltung der Straßenräume (Einrichten von Parkstreifen, Gehweg- und Rad-

verkehrsanlagen), die den Abstand zwischen Fahrstreifen und Fassade vergrößert, planerisch 

nicht vorgesehen ist und zudem nur geringe Effekte mit sich bringen würde. Dagegen wäre aller-

dings für diesen Lärmschwerpunkt-Bereich eine Anordnung von Tempo-30 bei Nacht (22 �± 6 Uhr, 

�+�L�Q�Z�H�L�V���Ä�/�l�U�P�V�F�K�X�W�]�³����zu prüfen, da speziell in den Nachtstunden die Minderung des Lärms eine 

wichtige Rolle für die Anwohner spielt. 

 

Als einen weiteren Ansatz zur Lärmminderung in Neustadt in Sachsen ist die Optimierung der 

flächenhaften Ausschilderung der Tempo-20-Zone im Innenstadtbereich an allen einführenden 

Straßen zu verstehen. Aufgrund der Pflasterbeläge in weiten Abschnitten des Straßennetzes der 

Innenstadt sowie der engen Wohnbebauung und der Parkflächenausweisung am Straßenrand 

hat eine flächenhafte Geschwindigkeitsreduzierung die höchste lärmmindernde Wirkung für das 

Nebennetz. Bisher sind Teile der Neustädter Innenstadtstraßennetzes nicht konsequent als 

Tempo-20-Zone ausgewiesen, obwohl dies aufgrund des Gebietscharakters sowie der geringen 

Verkehrsfunktion sinnvoll erscheint.  
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Analog der Verkehrsberuhigung ist es ebenso nützlich, Geschwindigkeitskontrollen durchzufüh-

ren oder Dialogdisplays zur Minderung von Emissionsspitzen aufzustellen. Durch Dialogdisplays 

wird an Straßenabschnitten, an denen überhöhte Geschwindigkeiten zu verzeichnen sind, die 

gefahrene Geschwindigkeit in vielen Fällen erfolgreich reduziert.  

 

Die Displays sind am Straßenrand installierte dynamische Anzeigen der real gefahrenen Ge-

�V�F�K�Z�L�Q�G�L�J�N�H�L�W�� �X�Q�G�� �J�J�I���� �P�L�W���H�L�Q�H�P�� �]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�Q�� �6�F�K�U�L�I�W�]�X�J�� ���]���%���� �Ä�'�D�Q�N�H�³�� �E�H�L�� �(�L�Q�K�D�O�W�X�Q�J�� �G�H�U�� �*�H��

schwindigkeitsbegren�]�X�Q�J�� �E�]�Z���� �Ä�$�F�K�W�X�Q�J���³�� �E�H�L�� �h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J���� �R�G�H�U�� �H�L�Q�H�P�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�Q��

Smiley versehen.  

 

In Neustadt in Sachsen ist derzeit ein Dialogdisplay (im städtischen Besitz) auf der Bischofs-

werdaer Straße vor der Julius-Mißbach-Schule an einem festen Standort im Einsatz. Dieser ist 

bislang überwiegend aufgrund von Verkehrssicherheitsaspekten (Schulwegesicherung) ausge-

wählt worden. Eine Ausweitung des Einsatzes von Dialogdisplays auf ausgewählte Lärmschwer-

punkte mit überhöhten Geschwindigkeiten im Straßennetz von Neustadt in Sachsen 

(z.B. S 159 Sebnitzer Straße, S 156 Bischofswerdaer Straße) kann zur stärkeren Einhaltung der 

zulässigen Geschwindigkeit und demnach zu geringeren Lärmemissionen führen. 

 

6.1.3 Passiver Lärmschutz 

 

Die Ausstattung von Gebäuden mit passivem Lärmschutz geht zwar nicht mit in die Lärmkartie-

rung ein, mindert aber in Abhängigkeit der angesetzten Schallschutzklassen beträchtlich die Im-

missionen innerhalb der Wohngebäude. 

 

Passive Lärmschutzmaßnahmen können zum gegebenen Zeitpunkt nicht geprüft oder lokalisiert 

werden. Es obliegt den Wohneigentümern, die Wohngebäude mit passiven Schallschutzmaßnah-

men (insbesondere Lärmschutzfenstern) auszustatten. Da in Neustadt in Sachsen entlang des 

kartierten Straßennetzes keine Gebäude in einem mangelhaften Zustand sind, ist die Sanierung 

im Sinne eines Einbaus von neuen Lärmschutzfenstern kein geeigneter Ansatz. Lediglich für die 

S 159 Sebnitzer Straße in Langburkersdorf wäre eine solche Empfehlung vom passiven Lärm-

schutz auszusprechen, da andere Maßnahmen der Verkehrsorganisation oder Straßenraumge-

staltung an dieser Stelle nicht in Frage kommen würden. 

 

Das freiwillige Lärmsanierungsprogramm des Freistaates Sachsen bietet dabei Förderungen im 

Zuge des Einbaus von Schallschutz an Häuserfronten entlang Staatsstraßen, bei denen festge-

legte Pegelwerte überschritten werden. Bislang sind die Staatsstraßen in Neustadt in Sachsen 

nicht mit in dieses Förderprogramm mit aufgenommen worden. Dabei könnten solche Förder-

möglichkeiten vor allem entlang der S 156 und S 159 geprüft werden, insbesondere an Wohnge-

bäuden innerhalb von Lärmschwerpunkten sowie der Julius-Mißbach-Grundschule.  
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6.1.4 Straßenraumgestaltung 

 

Die komplexe Umgestaltung von Straßenräumen ist allein aus Lärmschutzgründen wirtschaftlich 

äußerst selten vertretbar, zumal meist nur geringe Effekte der Lärmminderung, z.B. bei Abstands-

vergrößerung zwischen der Fahrbahn und der Gebäudefassade, entstehen. Für den Bereich der 

S 159 Sebnitzer Straße in Langburkersdorf würde tendenziell auch aus Gründen abseits der 

Lärmaktionsplanung eine Umgestaltung des Straßenraumes mit der Errichtung von beidseitig be-

festigten und sicheren Geh- und Radwegen in ausreichender Breite in Frage kommen. An dieser 

Stelle würde insbesondere eine Verbesserung des Angebots für Radfahrer und Fußgänger eine 

große Rolle spielen, da auf dem Straßenabschnitt Richtung Osten eine wesentliche Steigung zu 

verzeichnen ist, die ohne gesonderte Wegeausweisung ein erhebliches Gefahrenpotenzial für 

Fußgänger und Radfahrer darstellt. Lärmminderndes Potential bestünde in diesem Falle beson-

ders in der langfristigen Stärkung des Umweltverbundes und damit einhergehendem Verlage-

rungspotential von Kfz hin zu Fuß und Rad. 

 

6.1.5 Festlegung und Schutz ruhiger Gebiete 

 

�'�L�H���X�Q�W�H�U���Ä�������5�X�K�L�J�H���*�H�E�L�H�W�H�³���D�X�I�J�H�I�•�K�U�W�H�Q���%�H�U�H�L�F�K�H���V�R�O�O�W�H�Q���Z�H�L�W�H�V�W�J�H�Kend aus den ebenda ge-

nannten Gründen vor einer Zunahme der Schallemissionen geschützt und, sofern die Möglichkeit 

besteht, zur weiteren Beruhigung vorgesehen werden. 

 

In der Voruntersuchung zum Lärmaktionsplan 2013 wird die Berücksichtigung des Schutzes ru-

higer Gebiete noch nicht mit aufgeführt. Künftig wird bei städtebaulichen Planungen dieser Aspekt 

eine größere Rolle spielen. Demnach ist speziell in weiteren Bauleitplanungen ebenfalls darauf 

zu achten, ruhige Gebiete im Zuge von Maßnahmen möglichst nicht weiter zu verlärmen. Dies 

betrifft insbesondere die Erschließung neuer Industrie- und Gewerbegebiete sowie künftigen 

Straßenbauprojekten.   
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7. Zusammenfassung und Ausblick 

 

Mit dem vorliegenden Lärmaktionsplan wird der Stadt Neustadt in Sachsen ein Konzept für die 

nächsten Jahre übergeben, welche die aktuelle verkehrsbezogene Lärmsituation im Detail auf-

zeigt sowie Handlungsansätze zur Minderung der Lärmbelastung der Anwohner enthält. 

 

Wie die Analyse und die Handlungsansätze für Neustadt in Sachsen aufgezeigt haben, sind die 

konkreten Möglichkeiten zur flächendeckenden Lärmminderung eher begrenzt. Zudem sind die 

strategischen Möglichkeiten der Stadt weitestgehend ausgeschöpft. 

 

Schwerpunktmäßig ist entlang der S 159 Sebnitzer Straße in Langburkersdorf die Forcierung zur 

Aufnahme in das freiwillige Programm zur Lärmsanierung vom Freistaat Sachsen zu sehen, wel-

ches den nahen Bewohnern geringere Lärmemissionen ermöglichen soll. Bezüglich der ange-

dachten Umgestaltungsmaßnahmenansätze sind die langfristig positiven Effekte auf die Ver-

kehrsverlagerung und somit auf die Lärmminderung zu prüfen. Die Sanierungsarbeiten an Fahr-

bahndecken sind generell als positiv zu bewerten, auch wenn sie keinen Eingang in die Lärmkar-

tierung finden.  

 

Kurz- bis mittelfristig sollte geprüft werden, inwiefern die nächtliche Beschränkung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h, bei Notwendigkeit auch in Verbindung mit dem Einsatz von 

Dialogdisplays oder Geschwindigkeitsüberwachungen, vor allem im Bereich der jetzigen Lärm-

schwerpunkte umgesetzt werden kann. 

 

Die Überprüfung und ggf. die Ausweitung der Tempo-20-Zone im Innenstadtbereich von Neustadt 

in Sachsen gilt als wesentlicher Ansatz dafür, der Innenstadt flächendeckend notwendigen Ver-

kehrs- und Lärmentlastungen einzuräumen, um somit auch gleichzeitig die historische Altstadt zu 

schützen sowie den Bewohnern und Anliegern eine sichere Aufenthaltsqualität zu geben.  

 

Ein Defizit ist allerdings die fehlende Untersuchung zu ruhigen Gebieten und deren Schutz, wel-

che gemäß der EU-Umgebungslärmrichtlinie vorgesehen ist. Die ruhigen Gebiete erhalten an 

dieser Stelle eine besondere Erwähnung. 

 

Die Maßnahmenansätze sind nach Beschluss des Lärmaktionsplanes zu prüfen und ggf. umzu-

setzen.  

 

Für die kommende Lärmkartierung im Jahr 2022 ist - unabhängig vom Pflichtstraßennetz auf 

Grundlage der entsprechenden Verkehrsmengen - eine Wiederholung der bereits 2013 und 2017 

kartierten Straßen sowie eine Erweiterung des Straßennetzes zu empfehlen. Die Erweiterung 

beträfe den Streckenabschnitt der S 156a über die Andreas-Schubert-Straße, an der anlässlich 

der derzeitigen positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Industriestandortes Neustadt in 
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Sachsen größere Verkehrsmengen, insbesondere der Schwerverkehre, zu erwarten sind. Vo-

raussetzung für eine qualitativ nutzbare Interpretation der Kartierungsergebnisse sind verlässli-

che und gültige Verkehrszählungen, die unabhängig von der nächsten SVZ 2020 Ergebnisse 

liefern.  

 

Die Thematik Lärmschutz und Lärmvorsorge ist als ressortübergreifender Gegenstand jedoch 

nicht auf die Aufstellung von Lärmaktionsplänen zu beschränken, sondern sollte in allen städti-

schen Planungen und Maßnahmen mit beachtet werden. 
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Anlage 1 �± Strategien und Handlungsfelder der Lärmminderung 

 

Lärmvermeidung und Lärmminderung sind komplexe Daueraufgaben der Stadtentwicklung, die 

nicht nur auf die periodisch fortzuschreibende Lärmaktionsplanung reduziert werden können, 

sondern vielmehr alle Prozesse der Stadtplanung durchdringen sollten. Während sich der Lärm-

aktionsplan so weit wie möglich auf konkrete Ansätze konzentriert, sollen mit der umfänglicheren 

Beschreibung der kommunalen Handlungsfelder und darüber hinausreichender Strategien wei-

terführende Ansätze der Lärmminderung aufgezeigt werden, die sich nicht zwingend in Form von 

Maßnahmen im aktuellen Lärmaktionsplan niederschlagen müssen. 

 

1. �+�D�Q�G�O�X�Q�J�V�I�H�O�G���Ä�6�W�D�G�W�S�O�D�Q�H�U�L�V�F�K�H���$�Q�V�l�W�]�H�³ 

 

Die Vermeidung und Reduzierung von Lärm allgemein und Verkehrslärm insbesondere stellt eine 

dauerhafte Aufgabe in allen Bereichen und Ebenen der regionalen und städtischen Entwicklung 

und Planung dar, weshalb diese in die Aufstellung von Lärmaktionsplänen einzubeziehen sind. 

Dabei ergeben sich verschiedene Handlungsebenen und -felder, die folgendermaßen beschrie-

ben werden können: 

 

�Ÿ Das Maß und die Art der Nutzung von Flächen bestimmen maßgeblich das Verkehrsauf-

kommen und seine Verteilung im Siedlungsgefüge und in den Verkehrsnetzen. 

�Ÿ Kompakte Stadtstrukturen ermöglichen kurze Wege und damit einen hohen Anteil nicht-

motorisierter und damit lärmarmer Verkehrsarten. 

�Ÿ Berücksichtigung der Zusammenhänge zwischen Stellplatzzahlen und Verkehrsnachfrage. 

�Ÿ Mischnutzungen (Wohnen/ nicht störendes Gewerbe) führen ebenfalls zur Möglichkeit kur-

zer Wege. Lärmintensive Nutzungen (lärmintensive Industrie und Gewerbe) sind weitge-

hend zu separieren. Dadurch werden direkte Belastungen am Wohnort vermieden, aber 

Verkehrsströme mit der Folge von Lärmemissionen induziert. 

�Ÿ Flächenentwicklungen im Einzugsbereich hochwertiger öffentlicher Verkehrsmittel führen 

zu einem hohen Anteil der Nutzung dieser und vermeiden damit Straßenverkehr. 

�Ÿ Erhalt bzw. auch Entwicklung geschlossener Blockrandbebauungen mit der Folge der Ab-

schirmung der Blockinnenbereiche bzw. Schließung von Baulücken. 

 

Aus der Aufzählung wird deutlich, dass die stadtplanerischen Ansatzpunkte eher langfristiger Na-

tur sind, um entweder Fehlentwicklungen vergangener Jahre auszugleichen oder zukünftige Fehl-

entwicklungen zu vermeiden. Die unmittelbare Reaktion auf bestehende Lärmprobleme ist hin-

gegen über die Stadtplanung kaum möglich. Die langfristige Schaffung lärmarmer Siedlungs- und 

Verkehrsstrukturen kann jedoch nur durch eine zielorientierte Stadtplanung gelingen.
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2. Handlungsfeld �ÄVerkehrsentwicklungs- und Mobilitätskonzepte �³ 

 

Der strategischen Verkehrsplanung kommt im Mittel- bis Langfristhorizont für die Lärmaktions-

planung entscheidende Bedeutung zu. Handlungsschwerpunkte sind vor allem Maßnahmen, die 

langfristig zur Sicherung der umweltbezogenen Zielstellungen durch modale Verlagerungen (Ver-

meidung von Kfz-Verkehr) geeignet sind, wie auch Maßnahmen, die zur gezielten und effektiven 

Entlastung besonders hoch belasteter Bereiche durch örtliche Verlagerung dienen. Zu nennen 

sind insbesondere: 

 

�Ÿ Einwirkung auf die Stadtplanung durch verkehrliche Standortbewertung,  

�Ÿ Bereitstellung bedarfsgerechter Infrastruktur und Verkehrsangebote im ÖPNV und Ge-

währleistung einer hohen Erschließungs- und Angebotsdichte, 

�Ÿ Entwicklung einer nutzergerechten Infrastruktur für die nichtmotorisierten Verkehrsarten, 

�Ÿ spezifische Förderung emissionsarmer Antriebe durch kommunale Maßnahmen (z.B. Auf-

bau eines Netzes von öffentlichen Ladestationen) 

�Ÿ Mobilitätsmanagement mit dem Ziel der Beeinflussung der individuellen Mobilität und Ver-

kehrsmittelwahl (kommunales, betriebliches und standortbezogenes Mobilitätsmanage-

ment, Mobilitätsberatung und -erziehung), 

�Ÿ angemessene Entwicklung der Straßeninfrastruktur unter Berücksichtigung der Zusam-

menhänge von Netzkapazitäten und Verkehrsnachfrage, 

�Ÿ Nutzung des Parkraumangebotes zur Steuerung der Nachfrage im Kfz-Verkehr, 

�Ÿ Planung von Umgehungsstraßen für sensible Gebiete und Objekte, 

�Ÿ Entlastung des Straßennebennetzes vor allem in Wohngebieten durch Bündelung im Stra-

ßenhauptnetz und damit Reduzierung der Lärmpegel und Erhöhung der Lebensqualität in 

der Fläche. 

 

Durch eine Fortschreibung von Verkehrsentwicklungsplänen 

können auch der Lärmminderung und der Luftreinhaltung die 

erforderlichen Impulse gegeben werden. Insbesondere die 

grundsätzliche und nachhaltige Stärkung der Verkehrsmittel 

des Umweltverbundes bedarf dieses strategischen Rahmens, 

der durch Lärmaktions- und Luftreinhaltepläne nicht ersetzt 

werden kann. U.a. deshalb wird in aktuellen Empfehlungen 

auch von einem kürzeren Rhythmus von Evaluierung und Fort-

schreibung von Verkehrsentwicklungsplänen ausgegangen1. 

                                                      
1  Hinweise zur Verkehrsentwicklungsplanung 
 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2013 
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3. Handlungsfeld �ÄVerkehrsorganisation und Verkehrssystemmanagement �³ 

 

Das Handlungsfeld Verkehrsorganisation/Verkehrssystemmanagement (inkl. Verkehrstechnik) 

mit dafür geeigneten Maßnahmen reicht von eher langfristig wirkenden strategischen Ansätzen 

bis hin zu kurzfristigen Lösungen von Einzelproblemen. Zu benennen sind u.a.: 

 

�Ÿ Reduzierung von Verkehrsmengen durch Verkehrsverlagerungen auf unsensiblere Stre-

cken 

�Ÿ Lkw-Führungskonzepte (Bündelung auf Hauptrouten, Vorbehaltsnetz) und Tonnagebe-

schränkungen (im Nebennetz) 

�Ÿ ÖPNV-Beschleunigung als ein maßgebliches Mittel der Aufrechterhaltung der Wettbe-

werbsfähigkeit gegenüber dem Kfz-Verkehr, 

�Ÿ Umweltbezogenes Verkehrssystemmanagement (z. B. witterungsabhängige Routenemp-

fehlungen, im Bereich Lärm aber eher wenig geeignet), 

�Ÿ Netzsteuerung und grüne Wellen zur Aufrechterhaltung oder Herstellung eines homoge-

nen Verkehrsflusses, 

�Ÿ Parkwegweisung und Parkraumbewirtschaftung als Steuerungsgrößen für den fließenden 

Verkehr und zur Vermeidung von Parksuchverkehr, 

�Ÿ Geschwindigkeitseinschränkungen (z.B. streckenbezogen Tempo 30 oder Tempo-30-Zo-

nen/ verkehrsberuhigte Bereiche). 

 

Reduktionen der Verkehrsmengen  ergeben sich einerseits aus strategischen Ansätzen (mo-

dale Verlagerungen) und andererseits aus konkreten ortsbezogenen Maßnahmen. Während die 

strategischen Ansätze (siehe Handlungsfelder Stadtplanung und Strategische Verkehrsplanung) 

insbesondere langfristig und großflächig wirken und vor allem die Aspekte der Verkehrsvermei-

dung oder modalen Verlagerung beinhalten, zielen die ortsbezogenen Maßnahmen zur Reduzie-

rung der Verkehrsbelastung auf die Minderung konkret verortbarer Probleme ab. So können 

durch Verkehrsverlagerungen auf bestehende Alternativen oder neu zu realisierende Netzele-

mente Lärmbelastungen an konkreten Einwirkungsorten vermindert werden.  

 

Für eine akustisch deutlich wahrnehmbare Reduktion des Lärms von etwa 2 bis 3 dB(A) ist eine 

Halbierung der Verkehrsmenge erforderlich. Dies ist bereits eine anspruchsvolle planerische Auf-

gabe. Eine Halbierung des Lärmpegels hingegen erfordert eine Verkehrsmengenreduzierung um 

etwa 90 %, was wiederum nur selten möglich ist. 
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Grafik 1: Zusammenhang Verkehrsmengen - Lärmpegel 

 

Hinsichtlich der Wirksamkeit der Verlagerung von Schwerverkehren  seien an dieser Stelle bei-

spielhaft die Einflussfaktoren Lkw-Anteil und Geschwindigkeit erläutert. 

 

 
Grafik 2: Zusammenhang zwischen Lkw-Anteilen und Schallemissionen2 

 

Kann beispielsweise der Lkw-Verkehr durch entsprechende Restriktionen verlagert werden, wäre 

bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 30 km/h und einer Reduktion des Lkw-Anteils von 20 % 

(hoher Lkw-Durchgangsverkehr vorhanden) auf 5 % (weitgehend nur noch Ver- und Entsorgungs-

verkehr) eine Reduktion der Lärmemissionen um mehr als 3 dB(A) erreichbar. 

 

Auch durch die Bündelung des Lkw-Verkehrs auf bestimmten Vorbehaltstrassen bzw. Verlage-

rung können Reduzierungen auf ausgewählten (besonders sensiblen) Straßen erfolgen. Jedoch 

                                                      
2  Handbuch Lärmminderungspläne 
 Berichte des Umweltbundesamtes 7/94 
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ist dabei stets zu beachten, dass dadurch im Regelfall auch Neubelastungen in der Fläche bzw. 

an den Alternativ- oder Neubautrassen auftreten. 

 

Senkungen der Lärmemissionen sind auch über die Reduzierungen der Geschwindigkeiten  

möglich. In der Grafik 3 sind drei typische Situationen dargestellt. Im Innerortsbereich ist bei einer 

Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30 km/h eine Reduktion des Emissionspegels zwischen 

2 und 3 dB(A) möglich, was deutlich wahrnehmbar ist. Bei Pflasterfahrbahnen beträgt die Ab-

nahme des Lärmpegels bis 5 dB(A). Eine Absenkung der Geschwindigkeit auf der Autobahn von 

130 auf 100 km/h oder eine Absenkung der Geschwindigkeit von 70 auf 60 km/h auf einer in-

nerörtlichen Schnellstraße bewirkt eine Pegelabnahme um etwa 1 dB(A) und kann in Kombination 

mit weiteren Maßnahmen ebenfalls zur deutlichen Lärmminderung beitragen. 

 

 
Grafik 3:  Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Schallemissionen  

 (eigene Darstellung auf Grundlage der RLS 90) 

 

Geschwindigkeitssenkungen auf unter 50 km/h sind im Hauptverkehrsstraßennetz u.a. wegen 

des dort grundsätzlich möglichst flüssigen Verkehrs eher in Ausnahmefällen vorzusehen. Nach 

aktuellem Stand von Rechtsprechung und Wissenschaft können sie trotzdem als probater Ansatz 

betrachtet werden, insbesondere wenn bei besonders hohen Überschreitungen der angestrebten 

Lärmpegel andere Maßnahmen nicht oder nicht in angemessenen Zeiträumen umsetzbar sind. 
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Jedoch sind die Auswirkungen auf den ÖPNV und ggf. vorhandene Koordinierungen von Licht-

signalanlagen sowie weitere Auswirkungen im Vorfeld der Umsetzung zu prüfen. 

 

Unterstützend können innerorts Geschwindigkeitsmesstafeln oder Dialogdisplays angebracht 

werden, welche die Kraftfahrer über ihre aktuelle Fahrgeschwindigkeit informieren. Dialogdis-

plays, welche eine Wertung zum Tempo abgeben (bspw. durch Smileys) �± ob mit oder ohne 

Geschwindigkeitsangabe �± haben sich dabei als effektiver herausgestellt. Die Wirkung dieser 

Anzeigen ist allerdings stark von der Positionierung sowie weiteren Umständen (bspw. der Stra-

ßenraumgestaltung) abhängig und i.d.R. nur im Aufstellungszeitraum gegeben. 

 

   
Broschüre zu Tempo 30 

in Berlin 

Fotos: Geschwindigkeitsanzeige Radebeul und Herabsetzung der zulässi-

gen Geschwindigkeit im Hauptverkehrsstraßennetz Cottbus 

 

Auch die Koordinierung von Verkehrsströmen  ���Ä�*�U�•�Q�H���:�H�O�O�H�³�����P�L�W���L�K�U�H�Q���$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q���D�X�I���H�L��

nen homogeneren Verkehrsablauf kann zur Lärmminderung beitragen. Es ist jedoch darauf hin-

zuweise, dass Grünen Wellen oft andere Aspekte entgegenstehen, so z.B. Sicherheitsfragen, 

Wartezeiten in Nebenrichtungen oder für Fußgänger, ÖPNV-Bevorrechtigung, etc. Die Umset-

zung von Koordinierungen ist daher nur auf Straßenzügen mit geeigneten Voraussetzungen mög-

lich. 
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4. Handlungsfeld �ÄErhalt und Sanierung der Verkehrsinfrastruktur �³ 

 

Der Zustand der Infrastruktur, insbesondere von Straßen und Anlagen des Schienenverkehrs hat 

ebenfalls einen maßgeblichen Einfluss auf die davon ausgehenden Lärmemissionen. Pflasterbe-

läge, schadhafte Fahrbahnoberflächen, Gleisbereiche oder auch Einbauten in Straßen führen zu 

deutlich höheren Lärmemissionen als ebene Asphaltbeläge. Der Herstellung bzw. dem Erhalt 

intakter Fahrbahnen und Gleisbereiche kommt daher für die Lärmminderung eine besonders 

hohe Bedeutung zu. 

 

Im städtischen Gleisbau sind insbesondere schadhafte Eindeckplatten oder sonstige Schäden im 

Gleisbereich sowie auch hinsichtlich der Lärmemissionen ungünstige Konstruktionsweisen als 

Lärmquelle zu benennen. Sehr gute spezifische Erfahrungen wurden mit der Ausbildung als Ra-

sengleis gesammelt, wobei für die Lärmminderung ein bis zur Schienenoberkante eingedecktes 

Gleis erforderlich ist. 

 

  
Fotos: Granitkleinpflaster in der Fahrbahn mit erhöhter Lärmemission und Gussasphalt-Schachtabde-

ckung mit niedriger Lärmemission 

 

Seit einigen Jahren gibt es darüber hinaus Bemühungen, auch die von intakten Fahrbahnen aus-

gehenden Emissionen weiter zu senken. Die außerorts zur Anwendung kommenden lärmmin-

dernden offenporigen Fahrbahndeckschichten sind auf Grund des erforderlichen Selbstreini-

gungseffektes (�Ä�6�R�J�Z�L�U�N�X�Q�J�³���E�H�L��Geschwindigkeiten > 60 km/h) für die kommunale Anwendung 

weitgehend ungeeignet. Für weitere neuartige Fahrbahnbeläge mit geringeren Lärmemissionen 

liegen noch keine verbindlichen Richtlinien und Standards vor, so dass sich ihr bisheriger Einsatz 

weitgehend auf Ausnahmen und Pilotvorhaben beschränkt. 
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Fotos: Einbau lärmmindernder Belag in Düsseldorf, Rasengleis Zwickauer Straße Chemnitz 

 

Folgende Ansätze können im Handlungsfeld Infrastrukturerhalt und -sanierung benannt werden: 

�Ÿ �'�D�X�H�U�K�D�I�W�H�� �(�U�K�D�O�W�X�Q�J�� �H�L�Q�H�V�� �Ä�D�Q�J�H�P�H�V�V�H�Q�H�Q�³�� �,�Q�I�U�D�V�W�U�X�N�W�X�U�]�X�V�W�D�Q�G�H�V�� �L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H�� �P�L�W��

Schwerpunkt bei den hoch belasteten Straßen mit hohen Lärmwirkungen auf die angren-

zenden Wohnungen (systematisches Erhaltungsmanagement) 

�Ÿ Sanierung / grundhafter Ausbau noch in schlechtem Zustand befindlicher Straßenab-

schnitte einschließlich der straßenbündigen Gleiskörper von Straßenbahnen unter Beach-

tung von Prioritätensetzungen aus der Lärmaktionsplanung 

�Ÿ Zunehmender Einsatz bereits erprobter, jedoch noch nicht im Regelwerk verankerter lärm-

mindernder Bauweisen 

�Ÿ Erweiterung des Einsatzbereiches lärmmindernder Gleiskonstruktionen (insbesondere Ra-

sengleis) bei separaten Gleiskörpern  
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5. Handlungsfeld �ÄStraßenraumgestaltung �³ 

 

Das Handlungsfeld Straßenraumgestaltung verbindet die verschiedensten strategischen und di-

rekt am Ort wirkenden Ansätze zur Lärmminderung: 

 

�Ÿ durch die oft durchgreifend bessere Berücksichtigung von Fußgänger- und Radverkehr ge-

genüber dem Vorher-Zustand erfolgt die Förderung von Nahmobilität und die Reduktion 

von Kfz-Verkehr 

�Ÿ durch die Einziehung kapazitätsseitig nicht zwingend benötigter Kfz-Fahrstreifen bei vier- 

und sechsstreifigen Straßen und die Einordnung von Radverkehrsstreifen und/ oder ruhen-

den Verkehr vergrößert sich der Abstand von der Schallquelle zur Fassade 

�Ÿ durch eine ansprechende Straßenraumgestaltung erfolgt im Zusammenhang mit verkehrs-

technischen Maßnahmen eine Verstetigung des Verkehrs 

�Ÿ durch die mit der Umgestaltung meist verbundene Erneuerung der Fahrbahn werden die 

zustandsbedingten Mehremissionen reduziert 

�Ÿ durch die Begrünung des Straßenraumes erhöhen sich Aufenthaltsqualität und Akzeptanz 

gegenüber verbleibendem Verkehrslärm 

 

 
Foto: sanierter und Fahrrad-freundlich umgestalteter Straßenabschnitt in Berge 

 

Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass eine komplexe Umgestaltung allein aus Gründen des 

Lärms wegen der im Regelfall hohen Kosten selten vertretbar ist. Meist bedarf es einer Reihe 

sich überlagernder Veranlassungen, um komplexe Umgestaltungen zu ermöglichen. Dies sind 

z.B. städtebauliche oder zustandsbedingte Defizite, Gründe der Verkehrssicherheit oder auch der 

Luftreinhaltung. Zu prüfen ist auch, ob vereinfachte Umgestaltungen möglich sind, z.B. durch die 

Kombination von Ummarkierungen, Teilumbauten, Möblierung und Begrünung. 
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6. Handlungsfeld �Ä�$ktiver und passiver Lärmschutz �³ 

 

Unabhängig von der weiteren Entwicklung von Maßnahmen an den Geräuschquellen (also an 

Kraftfahrzeugen und Schienenfahrzeugen sowie den jeweiligen Fahrbahnen), die sich dem direk-

ten Einfluss der Kommunen teilweise entziehen, werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch 

zukünftig in vielen Bereichen hohe bis sehr hohe Lärmemissionen von den Verkehrsanlagen aus-

gehen. Selbst bei weitgehender Ausschöpfung der zuvor benannten, sich aus den verschiedenen 

Handlungsfeldern ergebenden Lärmminderungspotenziale ist mit anhaltend hohen Lärmbelas-

tungen der anliegenden Gebäude zu rechnen. Die Ergreifung/Umsetzung direkter Lärmschutz-

maßnahmen wird daher weiterhin wichtiger Bestandteil der Maßnahmen zur Lärmminderung blei-

ben müssen. Zu benennen sind insbesondere folgende Möglichkeiten: 

 

�Ÿ Lärmschutzwände oder Wälle an neu zu bauenden oder zu sanierenden Verkehrsanlagen 

(gilt für sämtliche Straßen und Schienenwege) 

�Ÿ Passiver Lärmschutz (Schallschutzfenster, ggf. schalldämmende Fassadenelemente, Ver-

glasung von Balkonen) 

 

  
Fotos: Lärmschutzwand zur Abschirmung rückwärtiger Bereiche in Dresden, Lärmschutzwände entlang 

der Waldstraße Radebeul 

 

Bei neu errichteter Verkehrsinfrastruktur oder grundhaften Änderungen ergeben sich Notwendig-

keit und Anspruch auf Schallschutz aus den Regelungen der 16. BImSchV. Darüber hinaus kann 

aber auch die Auflage kommunaler Förderprogramme zur Lärmsanierung (in der Regel Einbau 

von Schallschutzfenstern) Sinn ergeben, wenn besonders hohe Lärmimmissionen und Betroffen-

heiten in Teilabschnitten des Straßenhauptnetzes vorhanden sind und andere Möglichkeiten der 

Lärmminderung an der Quelle bereits ausgeschöpft wurden. Damit kann auch ein Beitrag dazu 

geleistet werden, Eigentümer von schwer vermietbarer Wohnbebauung an Hauptverkehrsstra-

ßen zu unterstützen und damit der Lückenbildung und dem Brachfallen ganzer für das Ortsbild 

besonders wichtiger Straßen entgegenzuwirken (siehe Handlungsfeld Stadtplanung), da Ver-

kehrslärm und fehlende Gestaltungs- und Aufenthaltsqualitäten ein maßgeblicher Grund für die 

fehlende Nachfrage sind. 
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7. �+�D�Q�G�O�X�Q�J�V�I�H�O�G���Ä�g�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�N�H�L�W�V�D�U�E�H�L�W�³ 

 

Mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie und ihrer Verankerung im bundesdeutschen Recht ist neben 

der Erstellung von Lärmkarten und entsprechenden Aktionsplänen auch die Beteiligung der Öf-

fentlichkeit vorgesehen. Dies ist nicht nur rechtlich, sondern auch sachlich begründet, da die 

rechtzeitige Information und das Mitwirken der Bürger sowohl die Qualität des entstehenden Ak-

tionsplanes als auch im Nachgang dessen Akzeptanz verbessern können. 

 

Hierbei stehen nahezu sämtliche Kommunikationswege zur Verfügung. Beispielhaft seien Bro-

schüren, Flyer, Auslegungen, öffentliche Veranstaltungen, Workshops, Radio-/Fernsehbeiträge, 

Websites und Zeitungsartikel erwähnt. 

 

Zur Information und aktiven Mitgestaltung der Bürger ist stets auf eine beidseitig gerichtete Kom-

munikation zu achten; bei der also Betroffene und Mitwirkende auf Augenhöhe korrespondieren 

können sowie die Möglichkeit für die Behandlung aufgeworfener Fragen aller Parteien gegeben 

ist. 

 

 
Bild:  Beispiel Beteiligungsportal der Stadt Radebeul (www.buergerbeteiligung.sachsen.de) 

 

Inhaltlich  ist es von hoher Relevanz, gegenüber der Öffentlichkeit größtmögliche Transparenz 

zu wahren. So sollten den Betroffenen insbesondere Informationen über die Entstehung und Aus-

wirkungen von Lärm �± generell und die eigene Wohngegend betreffend �± in ausreichendem Maße 

zu Verfügung gestellt werden. Auch die rechtlichen Hintergründe, Richtlinien und Empfehlungen 

der entsprechenden Stellen sowie Zuständigkeiten müssen schnell verständlich aufgearbeitet 

sein, um Missverständnissen vorzubeugen. 

 

Hilfreich sind außerdem stets barrierefrei verfügbare Dokumente (ausliegend und/oder online), 

gut auffindbare Websites mit Daten der aktuellen Lärmkartierung (Länder, EBA) sowie rechtzei-

tige, umfangreiche Informationen zu stattfindenden Planungen und den dazu angesetzten Ver-

anstaltungen.  
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8. Handlungsfeld �Ä�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J��Instrumentarien und Monitoring �³ 

 

Die Lärmkartierung 2007 und die darauf aufbauende Lärmaktionsplanung der Stufe 1 waren der 

�6�W�D�U�W���L�Q���H�L�Q�H���L�Q���G�L�H�V�H�U���6�\�V�W�H�P�D�W�L�N���G�H�U���$�X�I�D�U�E�H�L�W�X�Q�J���G�H�V���3�U�R�E�O�H�P�V���Ä�/�l�U�P�³���E�L�V�O�D�Q�J���Qicht praktizier-

ten Herangehensweise. Bereits im Jahr 2012 erfolgte gemäß den Vorgaben der EU die 2. Stufe 

der Lärmkartierung und -aktionsplanung, die Fortschreibung der Pläne in 2018 basierte auf der 

im vorigen Jahr abgeschlossenen Schallkartierung. Mit der nunmehr dritten Stufe ist die Etablie-

rung der Lärmaktionsplanung als kontinuierlicher Prozess erfolgt. 

 

Dadurch wird es zwingend erforderlich, bisherige Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung zu 

analysieren und an die Erfordernisse der periodischen bzw. prozesshaften Lärmaktionsplanung 

anzupassen. Zielstellung dabei ist, die Aktualität, Plausibilität und transparente Vorhaltung der 

verwendeten Datengerüste für die Kartierung durchgehend zu gewährleisten, Ergebnisdaten der 

Lärmaktionsplanung für den breiten Zugriff bereit zu halten, durchgeführte Lärmminderungsmaß-

nahmen für das Monitoring und die Berichterstattung effektiv zu verwalten sowie unter Nutzung 

moderner Instrumente Informationen zu verbleibenden Lärmproblemen und Ansatzpunkten zu 

ihrer Linderung für alle Akteure laufend verfügbar zu halten (GIS, Intranet, Themenstadtpläne 

etc.). 

 

Deshalb werden die Schaffung von Instrumentarien und die Optimierung von Abläufen als eige-

nes Handlungsfeld für die Lärmaktionsplanung definiert. Dieses beinhaltet z. B. folgende Ansatz-

punkte: 

 

�Ÿ Weitere Systematisierung der Verkehrszählungen im Sinne eines Verkehrsmengenmoni-

torings unter besonderer Beachtung der Anforderungen aus Verkehrsplanung, Klima-

schutz, Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung, 

�Ÿ Weiterentwicklung von Datenbanken für die Vorhaltung der Eingangsdaten und die Ver-

waltung der Ergebnisdaten der Lärmkartierung, 

�Ÿ Erarbeitung eines Katasters mit Schallschutzmaßnahmen (gebietsbezogen, straßenbezo-

gen, gebäudebezogen) unter Nutzung geografischer Informationssysteme, 

�Ÿ dauerhafte Vorhaltung und sukzessive Fortschreibung eines dreidimensionalen Stadtmo-

dells für akustische Berechnungen, 

�Ÿ Schaffung bzw. Weiterentwicklung von Strukturen und Verantwortlichkeiten in der Verwal-

tung, die die Einbeziehung der Aspekte des Immissionsschutzes in alle maßgeblichen Ent-

scheidungen der Verwaltung ermöglichen. Dieses betrifft Arbeitsabläufe innerhalb der 

Struktureinheiten (Ämter/Geschäftsbereiche) wie auch ämterübergreifende Abläufe. 

 

Die Einzelmaßnahmen sind auch hier stadtspezifisch auszuformen, da unterschiedliche Voraus-

setzungen bestehen (Intranet, GIS, Straßendatenbanken, Themenstadtplan, etc.). 
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9. Handlungsfeld �Ä�6onstige Strategien und Ansätze �³ 

9.1 Lärmminderung entlang von Eisenbahnstrecken 

 

Für die Lärmaktionsplanung an Schienenwegen ist das Eisenbahnbundsamt verantwortlich. 

Nachfolgend sollen jedoch die Ansätze zur Lärmminderung im Bereich der Eisenbahn beschrie-

ben werden, ohne dass sie im Regelfall ein kommunales Handlungsfeld der Lärmaktionsplanung 

darstellen.  

 

Generell können im Bereich der Eisenbahn vergleichbare klassische Minderungsmaßnahmen  

wie im Bereich des Straßen- bzw. Straßenbahnverkehrs ergriffen werden: 

 

�Ÿ aktiver/passiver Lärmschutz 

�Ÿ Verlagerung von Zugverkehren auf andere Strecken 

�Ÿ Verringerung der gefahrenen Geschwindigkeiten 

�Ÿ Verminderung der Geräuschentstehung schon an der Quelle (Rad-Schiene bzw. Waggo-

naufbau) 

 

Da eine direkte Beeinflussung des Zugaufkommens, der Linienführung sowie der gefahrenen 

Geschwindigkeiten jedoch weitgehend auszuschließen ist, sind vor allem Abschirmungsmaßnah-

men durch aktiven oder passiven Schallschutz relevant. 

 

Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe weiterer Ansätze, mit denen sich die Deutsche Bahn 

um die Minderung des von der Bahn ausgehenden Lärms bemüht und die in den nächsten Jahren 

sukzessive umgesetzt werden sollen. 

 

 
Foto: Beispiel für Lärmschutz entlang einer Haupteisenbahnstrecke 
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Bis zum Jahr 2020 soll der Lärm im Vergleich zu 2000 mehr als halbiert werden (entspricht über 

10 dB(A) Pegelminderung). Dafür wird eine Reihe verschiedener Ansätze verfolgt3, von denen 

folgende besonders hervorzuheben sind: 

 

�Ÿ Minderung der Geräusche von Güterwagen  �G�X�U�F�K���(�L�Q�V�D�W�]���V�R���J�H�Q�D�Q�Q�W�H�U���Ä�)�O�•�V�W�H�U�E�U�H�P��

�V�H�Q�³�����'�L�H���D�X�V���H�L�Q�H�P���9�H�U�E�X�Q�G�Z�H�U�N�V�W�R�I�I���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���)�O�•�V�W�H�U�E�U�H�P�V�H�Q���U�H�G�X�]�L�H�U�H�Q���G�H�Q���/�l�U�P��

nicht nur beim Bremsen, der Haupteffekt besteht vielmehr darin, dass die Laufflächen der 

Räder beim Bremsvorgang nicht mehr aufgeraut werden. Diese bislang entstandenen, 

rauen Laufflächen führen zu besonders hohen Rollgeräuschen und beschädigen auch die 

Gleise, so da�V�V���D�X�F�K���3�H�U�V�R�Q�H�Q�]�•�J�H���Ä�O�D�X�W�H�U���I�D�K�U�H�Q�³�����'�L�Hse Effekte treten mit den Flüster-

bremsen nicht mehr auf. Somit kann ein durchgängig leiseres Fahrgeräusch mit Unter-

schieden von mehr als 10 dB(A) erzeugt werden. Die DB AG strebt einen Umbau aller 

eigenen Güterwaggons bis Dezember 2020 im Rahmen der regelmäßig fälligen Revisionen 

an. Da Waggons aber auch grenzüberschreitend eingesetzt werden, sind europaweit nach 

Schätzung der Bahn ca. 400.000 Wagen umzurüsten. Für Wagenhalter, die ihre Güterwa-

gen auf leise Bremstechnologien umrüsten, gewährt das Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur (BMVI) eine finanzielle Unterstützung. Weiterhin wurde im Mai 

2017 mit dem Schienenlärmschutzgesetz (SchlärmschG) ein Gesetz durch den Bundesrat 

verabschiedet, welches den Betrieb von nicht mit LL-Sohle ausgerüsteten Waggons ver-

bietet.   

�Ÿ Lärmabhängige Trassenpreise  sollen einen zusätzlichen Anreiz zur Umrüstung geben. 

�'�D�]�X���K�D�W���G�L�H���G�D�V���G�H�X�W�V�F�K�H���6�F�K�L�H�Q�H�Q�Q�H�W�]���E�H�W�U�H�L�E�H�Q�G�H���Ä�'�%���1�H�W�]���$�*�³���H�L�Q���Ä�/�l�U�P�D�E�K�l�Q�J�L�J�H�V��

�7�U�D�V�V�H�Q�S�U�H�L�V�V�\�V�W�H�P�³��(LaTPS) eingeführt. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen erhalten 

für den Einsatz eines jeden umgerüsteten Güterwagens einen laufleistungsabhängigen 

Bonus, für laute Güterzüge wird hingegen ein Zuschlag auf den regulären Trassenpreis 

erhoben. 

�Ÿ Neuartige Schallschutzeinrichtungen am Gleis . Dazu gehören z.B. Schienenstegbe-

dämpfer (Pegelminderung von 1 bis 4 dB(A)), verschäumte Schottergleise oder Schwel-

lenbesohlungen. Dadurch werden ebenfalls die Rollgeräusche direkt an der Quelle gemin-

dert. 

�Ÿ Niedrige Schallschutzwände . Insbesondere in Ortschaften ist es nicht an jeder Stelle 

möglich bzw. sinnvoll, sichtbehindernde Lärmschutzwände mit Höhen von 3 m und mehr 

zu errichten. Jedoch können auch niedrige Schallschutzwände direkt am Gleis erheblich 

zur Lärmminderung beitragen. Sie sind weniger als 1 m hoch und bewirken Pegelminde-

rungen von 2 bis 6 dB(A). 

 

  

                                                      
3 siehe u.a. http://www1.deutschebahn.com/laerm/start/ (Lärmschutzportal der DB AG) 
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9.2 Nutzung leiserer Reifen 

 

Die derzeit auf dem Markt befindlichen Reifen unterscheiden sich hinsichtlich Sicherheit, Rollge-

räusch und Rollwiderstand zum Teil erheblich. Untersuchungen haben ergeben, dass z.B. Reifen 

mit gleichen Qualitätseigenschaften Unterschiede in der Schallemission von bis zu 6 dB(A) auf-

weisen. Somit kommt dem Einsatz leiserer Reifen eine sehr hohe Bedeutung zu.  

 

Diese Informationen waren jedoch für die Konsumenten bisher kaum verfügbar. Damit der Ver-

braucher bei der Auswahl von Pkw-Reifen künftig Umweltaspekte (Geräuschemission und Treib-

stoffverbrauch) berücksichtigen kann, ohne dabei auf die üblichen Gebrauchseigenschaften 

(Bremseigenschaften, Aquaplaning-Verhalten, Laufleistung, etc.) zu verzichten, müssen die Rei-

fenhersteller in der EU seit dem 1. November 2012 die Verbraucher über Nässe-Haftung, Kraft-

stoffverbrauch und Lärmklassen der Reifen informieren. Diese Eigenschaften der Reifen werden 

mit einer übersichtlichen Reifenetikette illustriert.  

 

 
EU-Reifen-Kennzeichnungslabel mit Angaben zu den Lärmemissionen 

 

Da Kommunen keine Produktvorgaben machen können, ist eine direkte Einflussnahme auf die 

verwendeten Reifen nicht möglich. Denkbar sind jedoch Image- und Aufklärungskampagnen (z.B. 

im Amtsblatt) oder koordinierte Kampagnen mit dem Kfz-Gewerbe. 
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